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AKTUELL 

VORSATZ 
Von Zinner und Zöchling 

Wenns läuft läufts , • 

Wer rastet der rostet - das gilt ganz besonders 
für eine Zeitschrift Deshalb verändert sich 
auch das JURIDIKUM mit jeder Ausgabe. 
Dieses Heft hat bereits 28 Seiten und damit 
einen Umfang, der redaktionelle Planung und 
inhaltliche Gliederung ermöglicht. Völlig neu 
eingeführt haben wir die Rubrik "In Bewe
gung - engagieren im Rechtsstaat": Sie soll 
den geneigten Leserinnen und Lesern von 
nun an ständige Begleiterin sein und ihnen 
den Weg weisen zu Gruppen und Initiativen, 
bei denen sie ihre Arbeitskraft, ihr Wissen 
oder ihre Geldspenden sinnvoll einbringen 
können (beachte diesmal Seite 26). 
Eine zweite Neuerung betrifft das THEMA: 
Es steht jetztnichtnurinder Heftrnitte (endlich 
als "Heft im Heft''), es hat auch eine neue 
Funktion: Während wir bisher (wider besse
res Wissen) noch versucht haben, irgend eine 
Art von Vollständigkeit zu verwirklichen, 
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bekennen wir uns von nun an angstfrei dazu, 
daß das THEMA nur jeweils einzelne Aspek
te desselben anreißen kann. Erklärtes Ziel ist es 
jetzt, eine einmal aufgenommene Auseinan
dersetzung konsequent weiter zu verfolgen (ein 
Eingreifen unserer Leserinnen und Leser in 
Form von Briefen oder Beiträgen ist daher 
gerade zum .THEMA besonders erwünscht). 
Zu den Rubriken "Recht und Gesellschaft" 
und "S tudium" ist zu sagen, daß auch sie weiter 
an Umfang und inhaltlicher Breite gewinnen 
sollen. Zu letzterer gehen unsere Überlegun
gen bereits in Richtung eines "Magazins für 
Studium und Beruf' (ob und wann wir diese 
Idee realisieren können, hängt allerdings von 
unserer Finanzlage ab). Auch der Teil "Sehen! 
hören/lesen" soll künftig größer und vielfaIti
ger werden. 
Hand in Hand mit der Weiterentwicklung des 
JURIDIKUM tritt auch der Herausgeber und 
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und entwickelt ein "Eigenleben": Mit neuem 
Namen und gründlicher formuliertem Ver
einszweck (siehe Seite 3) ist er nun offen für 
neue Projekte und vielfältige Kooperatio
nen. 
Ein erster Schritt dazu ist die Zusammenar
beit mit der Österreichischen Vereinigung 
demokratischer JuristInnen, für die Context 
die Produktion der ÖVDJ -Mitteilungen über
nommenhat. Diese Zusammenarbeit ist auch 
für JURIDIKUM-Leserinnen und Leser ein 
Grund zur Freude, denn sie erhalten von nun 
an automatisch mit dem neuenJURIDIKUM 
auch die ÖVDJ-Mitteilungen - das heißt: 
Beiträge namhafter Juristinnen und Juristen 
zu aktuellen Themen, die ebenso politisch 
brisant wie fachlich anspruchsvoll sind.Wie 
man im Süden des Landes sagt: Wenns laaft 
laafts! 
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AKTUELL 

Polizeieinsatz gegen Longo Mai: 

'Mit Kanonen auf 
Spatzen schießen 
Forcalquier. (ts). Am frühen Morgen des 29. 
November wurde die "Europäische Kooperati
ve Longo Mai", nahe der kleinen Siadt Forcal
quier in Südfrankreich, unter dem Vorwand, es 
würden dort kurdische '~eiroristen" versteckt, 
von einem riesigen Polizeiaufgebotgesiürm.t. 
Um sieben Uhr frÜh wurde das circa 300 Hektar 
große Areal von einer Brigade der Gendarme
rie, einer Kompanie der französischen Antiter
roreinheit CRS, zwei Untersuchungsrichtern 
und der Kriminalpolizei aus Marseille und 
Paris mit einem ganzen Fuhrpark von Einsatz
fahrzeugen, einem Sanitäterwagen und Hub
schraubern besetzt. Die Beamten der CRS 
drangen nach Rambo-Manier in die drei Höfe 
ein, wobei sie einige Genossenschafter durch 
Knüppelhiebe verletzten. Aber die Polizei fand 
weder zähnefletschende Terroristen, noch 
Waffen- oder Sprengstofflager noch sonst ir
gend etwas vor, was diese Aktion auch nur 
annähernd rechtfertigen würde .. 
Einzig aufweisbarer "Erfolg" der Behörden 
war die Festnahme des kurdischen Anwalts 
Hussein Yildirim und dreier Jugendlicher aus 
Mali. 
Hussein Yildirim hat Anfang der 80er Jahre 
hunderte Kurden .und Kurdinnen vor türki
schen Militärtribunalen verteidigt. Daraufhin 
wurde er selbst gefoltert und eingesperrt. Erst 
nach einer PrOtestkampagne von Amnesty 
International wurde er freigelassen und in 
Schweden als Flüchtling anerkannt. Auch im 
Exil setzte er sich aktiv für den Kampf des 
kurdischen Volkes eiIi.:Nachdem im. Frühjahr 
1989 in den Niederlanden ein Attentat auf ihn 
verübt worden war, dem ernur knapp entging, 
lebte er zurückgezogen auf der Kooperative in 
Südfrankreich. 
Zwei Tage lang versuchte die Polizei, ihn mit 
ihren Verdächtigungen in Verbindung zu brin
gen. Am Abend des 30. Novembe~ mußte er 

. freigelassen ,werden, weil absolut überhaupt 
nichts gegen ihn vorlag. . 
Die drei Jugendlichen aus Mall, die sich für ein 
Landwirtschaftspraktilrum auf der Longo Mai
Kooperative befanden, sitzen in Schubhaft und 
werden wahrscheinlich wegen Ablaufs ihres 
Visums in ihre Heimat abgeschoben. 

Die Polizei versuchternitdieserAktion, Yi1di
rin und CEDRI (Europäisches Komitee zur 
Wahrung der Rechte von Flüchtlingen und 
Gastarbeitern) mit Sitz in Forealquier, das seit 
Jahren gegen die vefSChiedenen Versuche; kur
dische Exilorganisationenzu kriminalisieren, 
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arbeitet (Schweden, BRD ... ), in die Nähe von 
Morden und Entführungen an kurdischen Op
positionellen zu rücICen. So wurde versucht, 
ihnen -neben zwei Morden in Frankreich - den 
Mord an dem Generalsekretär der "Demokra
tischenPartei Kurdistans" aus dem Iran (PDKI), 
AbdulRaman Ghassemlou, im Juli dieses Jahres 
in Wien in die Schuhe zu schieben. Daß hinter 
diesem Mord nicht Kurden stecken, sondern 
vielmehr die RevolutionswächterTeherans, ist 
sogar in Österreich polizeibekannt. 
Gegen das Vorgehen der französischen Polizei 
protestierten zahlreiche Asylgruppen, Rechts
anwälte und Journalisten aus ganz Europa. 
Auch25 Abgeordnete zum National.:und Stän" 
derat der Schweiz, von der Sozialistischen 
Partei und von der Alternativen Partei, drück
ten ihr Befremden in einer Resolution aus, in 
der es unter anderem heißt: "Aktionen, wie der 
Poliz~ieinsatz in Forcalquier sind daiu ange
tan, eine langfristige Entwicklungs-und Flücht
lingsarbeit .auf Dauer zu diffamieren. Sie .sind 
eines zivilisierten Rechtsstaates unwürdig", 
und fordern, "daß die Hintergründe dieser 
unverständlichen Aktion' der franwsischen 
Sicherheitsorgane umgehend und VOllständig 
aufgeklärt werden." 
Es ist zu befürchten, daß Frankreich, nachdem 
es sielibisherden Kurden gegenübervergleichs
weise liberal verhalten hat, sich nun.den Kri
minalisierungskampagnen in Schweden, der 
BRD und anderen Ländern anschließt. In zu
nehmendem Maße sind Kurden, aber auch 
andere Minderheiten in Europa, und jene die 
sie verteidigen, behördlichen undnichtbehörd
lichen Übergriffen ausgesetzt. 
Anstatt kurdische Werktätige und Flüchtling~ 
laufend zu kriminalisieren, sollten die Pollzei
behörden in den verschiedenen Ländern Euro
pas lieber gegen die wahren Mörder und vor 
allem gegen deren Hintermänner vom türki
schen, iranischeJl undirakischen Geheimdienst 
vorgehen. . • 

C(Q)ntext 
VEREIN 

FÜR KOMMUNIKATION 
UND INFORMATION 

Der Verein bezweckt die Information einer möglichst 
breiten Öffentlichkeit Ober alle Bereiche der Politik, der 
Wirtschaft der Wissenschaft der Kunst, des gesell
schaftlichen Lebens und anderer Themen, die fOr die 
Allgemeinheit von Bedeutung sind. Diese Information' 
soll 
a) alternativ sein. Es wirdalso die Vermittlung solcher 
Inhalte angestrebt, die in bestehenden Medien nicht 
oder nur unzureichend vermittelt werden, 
b) fortschrifttlich sein, das ~ei ßt die vermittelten In"alte 
sollen auf eine Überwindung bestehender gesellschaft
licher Verhältnisse gerichtet sein. 
c) kritisch sein, das heißt aufgrund einer Analyse des 

· Gegenstandes im gesellschaftlichen Zusammenhang 
zustande kommen und nicht aufgrund eines ohne 
solche Analyse eingenommenen Standpunktes. 
d) ansprucnsvoll sein. Das heißt: die vermittelte Infor
mation soll den höchsten Ansprachen hinsichtlich der 
benOtzten Ouellen und deren Auswertung sowie hin
sichtlich der sprachlichen und publizistischen Darbie
tung genOgen. 
e) engagiert und demokratisch sein. Das hei Bt, daß die 
Inforrpationstätigkeit nicht Selbstzweck ist, sondern 
der publizistischen Unterstatzung von1lersonen, 
Gruppen, Organisationen und Bewegungen dient, die 
fortschrittliche Ziele verfolgen. 

· Zum anderen sollen. die Inhalte so vermittelt werden, 
daß sie einer möglichst breiten Öffentlichkjeit zugäng
lich und verständlich sind und eine aktive Teilnahme 
sm Geschehen nicht nur ermöglichen, sondern for
dern, 
Der Verein bezweckt weiters die Förderung direkter 
Kommunikation zwischen Personen und Personen-

, gruppen, die an einer aktiven Auseinandersetzung mit 
oben genannten Themen im beschriebene~ Sinn i~
teressiert sind. Der Verein strebt darOber hinaus die 
Zusammenarbeit mit Personen, Gruppen undOrgani
sationen an, die ähnliche Zielsetzungen wie dieser 
Verein verfolgen. 
Hierzu beabsichtigt der Verein: 

· Herausgabe, Verlag und Herstellung von Medien aller 
Art: auch Herstellung und Sendung von Hörfunkpro
grammen, sobald dies rechtlich erlaubt ist. Planung, 
Errichtung, Erhaltung und Be.trieb von Räumlichkei" 

· ten technischen und betrieblichen Einrichtungen und 
\ so~stigen Hilfsmitteln, die fOr diese Tätigkeiten benö

tigt werden, im Rahmen der r-eclitlichen Bestimmun
gen. 

Das nächste JURIDIKUM (1/90) 
erscheint am 

12. März 1990 

Interessierte laden wir zu den Redak:
tionssitzungen Geden Di, 19.30, Amer
linghaus, Stiftgasse 8, 7. "Bezirk) ein. 
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, JI~'1!Yf.:l!Eilb 

HÖrerinnenversammlung, Sit-in, Proteste ... 

Das Juridicum k mmt 
jetzt in Bewegung 
Wien. (mw). Man wird es kaum glauben, auch 
am chronisch lethargischen Juridicum • haben 
sich Dinge ereignet, denen man eine gewisse 
hochschulBOlitische Relevanzmcht absprechen 
kium. 
DellaufmerksamenStudierenden dürften noch 
die Plakate der Fakultätsvertretung in Erinne
rung sein,· die auf die Rekorddurchfallsquote 
von 88% beim letzten Einführungstennin hin
wiesen, und die, man höre und staune; zu Hö
rerInnenversammlung und Sit-in aufriefen. Der 
recht großen Anz8hl von Interessierten bot 

. sich bei beiden Veranstaltungen ein. interes
santerAnblick: Die an sich harmortiesüchtgen 
AGcFunktis liefen' zu einer kämpferischen 
Hochform auf. Doch leider konzentrierte sich 
ihr kämpferischer Elan zu einem guten Teil auf 
die versanunelten VerteterInnen der Linken, 
. die "wieder eine Fraktionsfrage draus machen 
wollen" (O-Ton Birgit Schwarz, FV-Vorsit
zende Jus).Einer jeden gequälten bürgerlichen 
Seele, die älÜlliche Auftritte kennt und fürch~ 
tet, entringt sich ein Aufschrei: Was, in Gottes 
Nllmen haben diese armen Verhetzten nun 
schon wiederherumzumäkeln? Nun, erstens ist 
es gewiß nicht angenehm, daraufhingewiesen 
zu werden, daß die Aktionen, die man setzt 
(HVund Sit-in) von der Opposition schon seit 
langem gefQrdert wurden. 
Zweitens paßt es einem sicherlich nicht ins 
Konzept, auf übergeordnete Zusanunenhänge 
hingewiesen zu werden, wenn man selber ge
rade krampfhaft versucht, das Problem (das die 
"Einführung"sicherlich ist) zu isolieren und 
dadUrch den Blick auf d~ allgemein untragba-. 
ren Zustand unserer Hochschulen zu verweh
ren~ Und .drittens und hauptsächlich ist es ani: 
wenigsten angenehm, wenn einem vorgehal
ten wird, daß die eigenen Aktivitäten nicht 
erfolgreich sind, daß sie nichts fruchten. 
In Besinnung aufbasisdemokratische Vors tel
lungen wurde darauf im Anschluß an das Sit-in 
vor dem Institut eine Arbeitsgruppe Jus Re
form gebildet, die es sich zum Ziel machte, 
eine Protestresolution aufzusetzen,. die Miß~ 
stände aufzeigt und die dem Minister Busek 
übergeben. werden soll. 
Daß die entgültige Fassung dieser Resolution 
jetzt drei Wochen nach dem ersten Treffen 
(und vor Redaktionsschluß) noch immer nicht 
fertig ist, ist nicht nur bezeichnend für die' 
AGilität und Durchsetzungskraft der FV, son
dern hat auch andere Gründe, doch davon 
später. 
Man einigte sich in stundenlangem Gespräch 
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darauf, die besonders augenfälligen Mißstän
de rund um dt)u Problemkreis "Einführungs
prüfung" als Aufhänger zu nehmen, sie einer 
gertaueren Analyse zu unterwerfen, hier fest
zustellen" daß Verschiebungen in der BeJ;lQ
tung nur bedingt als Lösung anzusehen wären, 
daß viehnehr mehrere Gründe zu den schIech
tenPrüfungsergebnissen führen: Die Lehrver
anstaltungen sind didaktisch und was ihre Ka
pazität anbelangt nicht zurPrüfungsvorberei
tung geeignet. Die Koordinierung .unter den 
einzelnen Vortragenden ist mangelhaftund er
schwert bis verunmöglicht prüfungsrelevantes 

. Lernen. Auch was die Beurteilung anbelangt, 
war man ,sich einig, daß ein gesetzlich veran
kertes Recht auf Einsichtnahme für die Stu
dentInnenvertretungzu mehr Transparenz 
führen und damit willkürliche Benotung er
schweren würde. ,Die Voraussetzung für eine 
Besserung - nicht nur der "Einführungsergeb
nisse" - ist aber eine Erhöhung des Lehrveran
st;!ltungsangebotes, und die ist, wenn man die 
Überlastung der Lehrenden betrachtet, nur 

durch eine großzügige Aufstockung beim 
wissenschaftliche~ . PerSonal zu erreichen. 
Gerade Wien hat hier einen enormen Aufhol
bedm, hates doch bundesweit das ungünstig
ste Verhältnis Lehrende·~· Studierende .aller 
juridischen Fakultäteri. Es wurde auch erwähnt, 
daß. das Budget, wie es zur Verabschie<lung 
kommt, nicht nur die beanstandeten Probleme 
unberührt läßt und dadurch den Notstand per
pe~iert, sondern auch in keiner. Weise den 
Forderungen der RektorenkonfcfI:tn1: ulWh 
zusätzlichen 20 Milliarden f11r du Will!l~l' 

schaftsbudget nachkommt. Die Rektorenkon- . 
ferenz meinte, diese Summe wäre der Betrag, 

. der für eine Aufrechterhaltung eines geordne-. 
teil Wissenschafts- und Lehrbetrieb notwendig 
wäre. 
Es liegt der Schluß nahe, daß der Regierungatn 
Hochschulbetrieb wenig gelegen ist. Benierkt 
man, daß gleichzeitig .das Heeresbudget um 
1,8 Milliai-den aufgestockt wird, wird es noch 
leichter zu erkennen, in welche Richtung hier 
Schwerpunkte gesetzt werden. 
Doch zurück zur Arbeitsgruppe JuscReform 
und deren Forderungen. Der Linkim war es ein 
besonderes Anliegen, dieNovellenzumAHStG . 
und zum UOG zu erwähnen, die (genaueres . 
dazu Seite 5) im Grunde auf eine Entdemokra
tisierung und auf die Möglichkeit der Einrich
tung von Privatuniversitäten hinauslaufen. Da 
gab es ein Gejanuner und Wehklagen auf sei-

. ten de~ AG, man könne doch nicht soviel auf 
eirJnlal, die Leute wären überfrachtet, das 
mangelnde Interesse, und überhaupt die .end
gültige Fassung wäre noch nicht zur Begutach
tung beim hochherrschaftlichen Zentralaus
schuß eingelangt. 
Dabei war von Anfang an die Stoßrichtung der 
Novellenklar, dle Verzögerung;taktik der AG 
evident und jede neue Arbeitsvorlage, die aus 
'dem Ministerium abgezweigt wurde, bestätig. 
te das. Doch auf einer Mehrheit, wie sie die AG 
hält, ist gut ruhen. In der nach Redaktions
schluß ausgesendeten Zeitschrift "jus-report" 
(AG) ist kein Sterbenswörtchen über daS bis-

, her Angeführte zufmden und das "Uni-Aktu
ell" geht nur äußerst knapp auf die Novellen 
ein, die in Wahrheit eine Weichenstellung für 
die weitere Hochschulpolitik bedeuten. Ist man 
anfän,glichnochgeneigt, all das mit der schlich
teri<Unfähigkeit der AG zu' erklären, drängt 
sich b81d der Verdacht auf, daß hiervorsätzlicli 
gehandelt wird. Schlamperei, Plillawatsch, das 
mäßig erfolgreiche Zurückhalten von Infor" 
mationen, die Initiativlosigkeit regen aber 
WiderspruchsgeiSt.1.\eginnen. wir außerhalb 
unserer F'akultät:ZurOrganisation und Vorbe
reitung des bundesweiten Aktions- und Infor
mationstages hat 'sich das Wiener Aktionsko
mitee rekonstruiert, zu dessen Besuch wir 
hiennit anregen möchten; Es trifft sich jeden 
Dienstag um 12.00 Uhr in der Gruwi-Pak; 
Wasagasse 12. 
Nach der hoffentlich recht breiten und dichten 
Information der Masse der Studierenden wäre 
es doch gelacht, wenn man nicht auch atn 
Juridicum Beherzte und Unentwegte zu akti
vem Engagement vereinen könnte. Auch dazu 

. ist ein Grundstein gelegtworden: Eben diese 
ominöse Arbeitsgruppe Jus-Reform, die unter 
Einbeziehung all~r Inter~sierten. Betroffenen . 
und politisch Aktiven gooeltlllam mit der offi
ziellen ÖH für Idne der Studien" 
situation lIrooi(!!\J! will, 'r4t'mlnewerden an den 

~tllttnnl_ld(!tl IUkhertischen be-
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STUDIUM 

UOG, AHStG, Budget... 

Weichenstellungen in 
der Hochschulpolitik 

Michael Wimmer 

Informationen über die Wei
chenstellungen der Hochschul

politik scheint man überall 
anders eher ZU bekommen, als 

von den "zuständigen" Interes,:, 
sens vertretungen in den AG-do
minierten Gremien. Diese Lücke 
zu schließen ist unser Anliegen. 

Die hoffentlich nach dem ,Aktionstag 5. 12. 
stärker ins Blickfeld geratenen Novellen zum 
UOG und AHStG sind nur Teil einer inhaltli
chen Schwerpunktsetzung der Regierung, mit 
deren Auswirkungen wir uns wohl konfron- ' 
tiert sehen werden, so fest auch unsere Vertre
ter die Augen davor schließen wollen. Nichts
del!toweniger erscheint es ratsam" mit eben 
diesen Novellen zu beginnen: 

AHStG Novelle· 
Wolf im Schafspelz 

§ 40a Abs 1 Studien an außeruniverstären 
, wissenschaftlichenBildungseinrichtungenmit 

" Sitz in Österreich können durch Bescheid des 
Bundesministers Flir Wissenschaft und For
schung auf bestimmte Zeit als ordentliche 
Studien, Lehrgänge und Kurse mit universitä
rem Charakter anerkannt werden. 

ders plakatives Beispiel seien hier die ptofit
trächtigen Naturwissenschaftlichen Studienge~ 
narmt: Eine (fiktive) außeruniversitäre wissen
schaftliche Bildungseinrichtung beschäft!gt 
sich in Zukunft mit der Entwicklung neuer 
Geschmacksrichtungen ftlr zB Coca Cola, 
während am "normalen" Chemieinstitut hin
ten und vorne das Geld fehlt, um zum B~ispiel 
Schadstoffanalysen ftlr ~ff1Zienten Umwelt
schutz zu entwickeln. Womit wir zu einem 
weiteren bis jetzt. noch eher unbeachteten 
Aspekt kommen: Wer sich die Verflechtung 
von Forschung und Monopolinteressen im oft 
als Beispiel gepriesenen Japan vergegenwär
tigt, wird sich dem messerscharfen Schluß 
nicht entziehen können, daß hier die "Freiheit 
derWiss~chaftundLehre"zurChimärewird. 

Daß auf der anderen Seite minder profitträch
tige Studienrichtungen der GEWI - SOWIE - , 
GRUWl notwendigerweise auf der Strecke 

Weil wir gerade das Wort Klasse erwähnteil: 
Vollkommen ausgeklantmert wurde bisher 
auch der soziale Aspekt, nicht weiter verwun
derlich bei der Urheberschaft. Die außeruni
versitären Einrichtungen werden natürlich nur 
von denen besucht werden können, die, bezie
hungsweise deren Eltern, sich die vorgesehe
nen Studiengebühren leistenkönnen.Wernoch 
immer im Hinterkopf den Vergleich mit Stu
dium oder post graduate in Harvard, Yale oder 
Berkley hat, dem sei der Hinweis auf die, die 
10 Prozentmarke übersteigende Analphabe
temate und das allgemein sinkende Bildungs
niveau in den USA, unausweichliche Folgeer
scheinungen solcher "Elite"konzeptenicht 
erspart. 

UOG-Novelle 

Interuniveristäre Zentren sind besondere Uni
versitätseinrichtungen, andennenmehrere Uni
versitätenbeteiligt sind zumZweckeder Durch
führungoder Unterstützung interuniversitärer -
wissenschaftlicher Forschung ( ... ) insbeson
dere zur Durchführung oder Unterstützung 
von Hochschulkursen und H ochschullehrgän
gen. ( ... ) Im Forschungsbereich kommt die· 
Zusammenarbeit mit anderen Rechtsträgern 
in Betracht (§ 93a Abs 1). 
Was hiermit bezweckt wird, kann man sich 

,verdeutlichen, wenn man dem Terminusande-

Was uns Minister B1Jsek anfangs nochbeson
ders täppisch mit dem WunSch seines Partei
freundes undLandeshauptmannesLudwig nach 
niederöste,rreichischen Landesakadernien er
klären wollte, wurde von dem neuen Rektor 
der Wiener UNI, Wemhart schnell ins rechte 
Licht gerückt: Hier handelt es sIch nicht nur um 
den gesetzlichen Rahmen ftlr Privatuniversiui
ten, es ist auch erklärter Wille der Verantwort
lichen sie zu realisieren -flach dem Motto, daß 
sich Interessenten, Aasgeiern gleich, schon 
fänden. Um noch konkreter zu werden: Die 
Republik Österreich bezahlt die Ausbildung 
der Studierenden und Lehrenden vom Kinder-' 
garten bis zur Matura, bzw. dem Hochschulab
schluß, stellt Infrastruktur und intellektuelle 
Kapazitäten (0 pardon, humane Produktions
faktoren) zur Verfügung, den krönenden Ab
schluß bildet dann irgendeine, nicht mich öf
fentlichrechtlichen Kriterien geführte Institu
tion als exklusiver Nutznießer. (1) Als beson-

"UndwlewlJr'smltelnemKautlonssystemfürBolldlger?" 
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bleiben, dürfte jene am wenigsten stören, die 
das Menschemecht auf umfassende, allseitige 
Bildung schon lange in der humanistischen 
Gerümpelkantmer sehen wollen. Noch einmal 
s~i hier erwähnt, daß die AG-dominierte Exe
kutive Maulaffen feil hält, während unsere 
traditionellen Universitäten zu Bildungsstät
ten zweiter Klasse degradiert werden. 

re Rechtsträger besonderes Augenmerk wid
met Minister Busek versuchte dahingehende 
Bedenken abzuschwächen, indem er darauf 
hinwies, daß es in Österreich keineökonomi
sche Größen g'äbe, die dieses Angebot nutzen 
könnten. Wozu dann alles, würde man sich 
fragen, wenn man nicht wüßte, welche Mög
lichkeiten SPVPFP gerne ausländischem 

SelteS 



STUDIV/H 

, Kapital, im 'Rahmen eines EG-ADschlusses . ," r-'--:--:--'----'--'-----:-------:--'--------"'------,.,.,--'------'-:--.:..--.:..:...:.,-~"'---~ 

bieten möchten. Dann wird es auch kllir"'~ei 
diese emderen Rechtsträger naturgemäß auf, 
Grund, ihrer' ÖkonoinischenGröße sein wer-': 
den: Bundesdeutsche beziehungsweiSe , BG 
Monopole. Und was Monopole und ihre Lob-' ' 

, " bys allgeinein-vondemoknltischer Mithestim., , 
Jliung halten, wurde -zu Re4aktionsschluß ge
radeeindurcksvoll aufOsteJreichsDurchzugs-, 

, straßendemonstrien.DilßdieMitbestimmungs-
, möglichkeiten de( Studierenden gleichsam im. 

vorJluseilenden Gehorsam' zurechtgestutZt 
werden, nimmt hier kaum noch Wunder. So' 

, zum Be~piell,ann aufBeschJ.uß des (bei uns 
AG-regierten) Fi.k:ultlltskol1egiums eine Ge-
neralkoriunission eingerichtet werden, die, mit 

,Ausliahme der Dekanswahl, alle K~peten~ -
zen deS Fi.k:ultlltskollegiums1lbernimmt und 

, so mehr ~der mirider lästige Fragesteller wie' 
MUIO DI ~UI austriebt DasFAK~Kolltl-

, gium,' kann dann, wilhrend des Seniesters, ja 
Gaudeam~igifureinstlidieren;:lini. es zur De
k~wah1 aufzuführen. Was Busek ~11!Itnoch 
unterPemoknltie versteh,t, demonstriert (\fmit ' 

, der, Einführung deS Gaslp"Ofesso:rsauf Zeit: 
Dieser soll aUf V ~schlag emes vOm Minister : 

. ßirizuse~enden' (ihm daher Willfährigen und 
,weisungsgebundenen) wissenschaftlichen 
, Beirates bestelltweroeiDu zuständige Kol
,legialorgan soll "angehört" werden (§33 Abs . 
'4). Für die PubliZistik könnten wir gleich , 
Dichand odefFalk vorschiag~ die ebenfalls ' 
gefonde~fachrelevante Praxis hätten sie ja.;. 
Mehr in die Beurteilung des Budgets spielt da 
folgend« Gesetzestexthinein: Der Bundesmi-" 
nister tar Wissenschdjt lind F ()rschimgkann 
die zDhl der ( ... ) nichtr'enwnerierten (Kolle~ 
giengeldabgeltf#&g) LehYaufriJge nach MqfJ~, 

' .. 

Leptosomer Typ (nach E. Kretschmer) 
, ." .. " . , 

Pyknischer Typ (nach E. Kretschmer) 

,~ " " , ~ .' .' (. 

- .• ,'::s{ 
. .. ,,""\,. .. 

- , ' 

~thletisch~rTyp (nach'E.KretsChmer) 'Renl~nte~ Typ (nach I.Kugler)' 

Was h'abetlwir gelaqht !?U 

Juristen und . Frauen .. ein 
LehrstüCk in ·13 Beispielen· 

, 8,abe der bUdgetlJren Mittel durch die Festset
zungvonPauschallNiträgenoder,Strindenkim-
iingenten begrenzen.: (§38 Abs 8)l)ie Beta- ' Iris K~gleT gerenA~iandsaufenJhaltesgibtAseiilenmann-
nuttg 1iegt'luer aufbe,grenztm. Waren schon " scharfdressierlenSchtif~rhundHDss~de;'B in 
bisher die remunerierten, Lehraufträge auf so' "DasW,eill-t/4S,Gottder1ierrer-' Obhut. In dieser Zeit verwöhnl (=ent/rem,det) 

"niedrigem Niveau, qaß das Pflichtlehr-ange" '. \ " dieB das TierdermajJen. dqfJHDsso nur noch 
. bot nicht gewllhrleistet weiden konnte und auf "schuf, schul er zu mancherlei a1sSchqßhundtaugt~ DOch wir Mädels alSMa.. ' 

durch.' Ko~legien~eldabgeltung fmanZierte, Beruf; A,llein, tte,.süjJestevo~, il:l~, ',dels sind nicht nur gut, kriegerische Schäfer in 
. LehrveranstaltungenZUIÜCkgegriffen werden 'len ist der, tkn Miinnem zü ge- ?' paziftstiSche; unbrauchbareSchoßh1li1dCzuver~ 
muB~i ' soll in ZUkunft diese Finanzierungs-' frem~ auch, als, vielgeplagle ,aausfr~en", ' 
möglichkeit wegfallen. Daß die schon behan~ lalle14 ,Wir danken Gott zu 'h~ wiiim ,ÖH-Psych.Qlogiescripium. (für 

, delten 'katMtroph8lenDurchfalIsquotenund ' dieser Frist;liaßdu ein ,Weib TuristItmc:in) auf Seite 41 einen ansChaulichen 

flbei-langen Studieni.eitenhaUptsik:hlichaufderi ' geworden. bi~I(J •. W. Goethe) AUftritt: Ein Vertreterwilleiner Haus.[raueinen 
Mangel an geeigneten Lehrveranstaltungerl Stalf/!sauge.r verluzuj"en. Er sagt: ~IDi~ser hier 

, zur1ickzuftlhren'siJld, bleibt nicht nur vollkom- ' Betont feminin gibt sich bei nllJltrerBetrach- wäre iIet: Beste. tf,erisi aber refalivteuu. SJ'e 
'men,unberücksichtigt; es ist darÜber ~aUs zu, tUngdieheUrigeHerbstliteratur.~schickttatni" /i.önnenihn si!:hwahl'scheWich,nicht leisten. 

befürchten, daßd:iejenigenProfessormnenund ' . sich da, Hochgeistiges im chauVinistischen Im ersten Teil liegt die sachlichel1(ormatiOn. 
AssistentInneD,diesichdieMühemachten;,für ,Blütenmuster.J~s Mauerblümch~ zu ge_im 'zweiten spricht er das KindheitsJchder 
wenigerGeld(Koti~giengeldabgeltu:rig bedeu- 'denken jiürde den' Rahmen, dieses,,' ~els ' Hausfrau an und erwarte/die ReaJaioft.": "Den 
tet ca. 50 Prozent eines remUneriertenLehrauf~ sprengen, doch' versinken wir in andlChtiger will ich aberhrJben." Sachlich betrach.tet gibt, 
trages) ~~hr zU arbeiten. es' siclt in 'Zukunft BetraChtUng der schöns~Exoten (~Bota- 'es keinenGnmd, gerade einer Hausfrau'eine 
wohl grüridlicb:überlegen wedeJi, zuSätzliche nik): '. sQlche Reaktion zu unterstellen, ZÜIllal die 

,RepetitQrien, ~gen, etc. zu machen: • 'meisten Männer'von feuch~MötOrradtrllu-' ' 
men geplagt werden und vetg1ich~ danutist' 
chi Staubsauger 'überlebenswichtig. Wie d~ , ' 
, ' so' ganz gepau 'ist mit ~' ErwartungshaItUDg (1) Nur im Zuslll'ilmlinJaaßg mit den im UOG 

geregelttn 'interuniversitären Zentren iuse~ 
hIin " < 

I Silte6 

'Has$Oderrnannscharfe 
." 

~Reigen eröffnet Dr.Kienapfe11lllf Seite des Vertreters kannmimn beiNiklas Luhmann 
1.1, Allgemeines Strafrecht: Wegen eirln iiJn..; ", im. Jahrbuch fÜr RiSChtssoziologie 1.Uld Rechts--', 

, ,", ,~~ , 
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theorie (1970, Band I, Seite 177) nachlesen:. 
Stellt sich hertJ!lS, daß eine Erwartung ent
täuscht worden ist, sirld zwei entgegengesetz
teReaktionendenkbar: Mann kann die Erwar
tung in Anpassung an die Wirklichkeit ändern 
- sich zB. damit abfinden, dajJ die neu einge
stellte Sekretärin nicht hübsch, sondern häß
lich ist. Oder mann kann die. Erwartung fest
halten und auf ihre Basis reagieren. Womit 
wir bei der überstrapazierten, meist blonden, 
meist dummen Sekretärin wären: Ein~hau
liches Beispiel aus der Vorlesung Professor 
Loitlsberger: Ein Chef der sich zwei Sekretä
rinnen hält, eine Flirs Herz, die nicht recht
schreiben kann, und eine nicht fürs Herz, die . 
aber "dafür" rechtschreiben kann, hält sich 
bei der herzigen den Luxus einer nicht be
triebsnotwendigenAusgabe. Die Frau als nicht 
betriebsnotwendige Ausgabe, oder wie ich 
rechtschreiben lernte. Spaß beiseite. Wo findet 
Mann Schutz, wenn frau sich als Sekretärin~ 
nenmensch und in der Nebenr9lle als nicht be
triebsnetwendige Ausgabe in ihrem Recht auf 

. Gleichheit berührt fühlt? Richtig! 

Blonds have more fun 

Denn eine unmittelbare Drittwirkung der 
Grundrechte würde laut Walter!Mayer, Bun
desverfassungsrecht(6. Auflage, Seite 43, Rz 
1331) bedeuten: Daß ein Unternefuner der, 
ohne Bedachtnafune auf die fachliche Qualifi-
. kation immer nur eineB londiru; als Sekretärin 
einstellt, dies nun nicht mehr tun kßnn, da es 
gleichheitswiärig (gegenüber allenhochquali
fizierten Antiblondinen) wäre. Der gute Mann 
könnte sich bei seiner Personalsuchenichtmehr 
ausschließlich von seinen niederen Wünschen 
leiten lassen, und das kann doch niemand ernst
haft wollen (HaHa). Das Prinzip des billigen 
Lachers bleibt besonders imAligemeinenSl1'af
recht,gewahrt(Seite 354): Besserer Hundnebst 
Lady trippeln über den Kohlmarkt Richtung 
Graben, "Brav Moustache", lobt ihn sein 
Frauchen (F), als er sein "Geschii!t" auf die 
Straße setzt. Der Nachfolgende kommt zu Fall, 
bricht sich denArm und zeigt F wegenfahrläs
siger Körperverletzung (§88/4) an. Aber wir . 
Frauchens trippeln nicht nur neben besseren 
:A~den über Kohlmilrkte, wir sind auch ver
dächtig frühreif, wenn uns auf Seite 17 des 
zitierten Werkes, als Beispiel für Strafen und 
vorbeugende Maßnahmen, ein gefährlicher 
Triebtäter zunächst an die prallen Brüste und 
sodann unter den Rock greifL Als strafbare 
Handlung kqmmt "Unzucht mit Unmündigen" 
in Betracht. Frau frägt sich, ob sie mit 13 
Jahren unbedingt frühreif und mit prallen· 
Brüsten bestückt sein muß, um Opfer eines 
gefährlichen Triebtäters zu werden. Ein biS
chen weniger tuts auch, Herr Professor! Aber 
nicht zu wenig! Denn sobald die dünunsten 
Lacher verhallt sind, wird die Stimmung wie
der ausgesprochen maskulin. Den Ernst OCr 
Materie erkennt mann daran. daß es nur mehr 
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Täter, Gläubiger, Schuldner. Kläger und Ehe
gatten gibt. Daist dann selbst in Bereichen kein 
Platz mehr für uns, wo es eigentlich keinen für 
die Herren der Schöpfung gibt (Seite 76,Allge
meines Strafrecht):' "Tun" und "Unterlassen" 
sind die beidenErscheinungsformender H and
lung. "Tun" bedeutet: der Täter setzt ein 
Geschehen in Gang oder nimmt in anderer 
Weise Einfluß auf seinen Verlauf Er schlägt 
zu, er nimmt weg, er treibt ab, er sagt vor 
Gericht falsch aus etc. Was er tut, wenn er 

. schlägt ist klar, auch wenn er wegnimmt, doch 
wie bitte treibt er ab? Wie tut er da, wenn er tut? 
Seltsam. Wie liberal Österreich sein könnte,· 
wenn nicht patriarchale Dominierungsbedürf
nisse Ursac.he der plötzlichen Offenheit wären, 
liest man im Koziol/W elser Grundriß des bür
gerlichen Rechts auf Seite 189. 

Ein FremdeR, dessen Ehegatte ÖsterreicheR 
ist, kann gemäß § 11 aStGB innerhalb kürzerer 
Frist als sonst die österreichische Staatsbür
gerschaft erwerben. Sei es Ignoranz, sei es 
Panikvor den Schlünden des ewig Weiblichen, 
die sie in solche Fettnäpfchen treibt, sie eröff
nen einem doch neue Perpektiven und zeigen, 
was zumindest theoretisch in diesem schÖllen 
Land alles möglich wäre. Das Risiko falsch 
verstanden zu werden, ist offenbar immer noch 
geringer, als das; Frauen am öffentlichen Leben 
und der öffentlichen Sprache endlich zu betei
ligen. Denn laut Mitteis/Lieberich (Dt. Priva
trecht, 9. Auflage 1983, Seite 55) schützt das 
öffentliche Recht zwar auch heute noch Ehe 
und Familie als Institution, das konnte aber 
nicht verhindern, daß die Familie durch die 
wachsende Beteiligung der Frau am Erwerbs
und öffentlichen Leben erschüttert wurde. Im 
Folgenden Mitteis/Lieberich zum progressi
ven Gleichberechtigungsmodell der Römer 
(Seite 68): Die Gleichstellung der Frau darf 
nicht als mechanische Gleichschaltung miß
deutet werden. Sinnvoll ist nur einefunktionale 
Gleichbehandlung, welche die gegebenen 
Unterschiede in den gesellschaftlichen Aufga
ben vonMann undFrauberUcksichtigt. "Nicht 
jedem dasselbe, sondern jedem das Gleiche" 
ist der Sinn des Spruehes suum cuique, in dem 
schon die Römer einen Grundpfeiler ihrer 
Rechtsweisheit erblickten. Eine einsetige "frau
enrechtlerische" Betrachtungsweise wäre für 
ein Gleichberechtigungsgesetz nicht angemes
sen. Sie stünde im Widerspruch zu berechtig
tenInteressen beider Ehepartner, gelegentlich 
auch zujenenDritter vor allem der Gläubiger. 
Frau sieht sich also einer männlichen Über ... 
macht (bestehend aus den Ehepartnern, dep 
Gläubigern und Mitteis/Ueberich) gegenüber. 
Welchen Sinn hat es da noch, frägt sich frauen
rechtlerisch die militante Emanze, bei dieser 
Masse an berechtigten Interessen, Frauenrech
te zu vertreten? Im Gegensatz zu den Unter
schieden sind diese nämlich nicht gegeben. 

Doch JedeM das Gleiche unddas wußten schon. 
die Römer(INNEN?!). Düstere Visionen pla
gen auch Professor Schulz (Soziologie, Seite 
301): EinigeIntentionender Frauenbewegung 
gehen dahin, den der· Frau zugemessenen 
Freiraum im Bereich der Sexualität an jenen 
desMannes anzugleichen, die Benachteiligung 

, im Berufsleben beseitigen und die Abhängig
keit vom Mann im Rahmen der Reproduktion 
durch institutionelle Maßnahmen zu v,erän
dern.Mannsieht der Veränderung alter Lebens
formen mit Skepsis entgegen: Hoffmann No
wotny: Freiheit und Individualität wären in 
höheren Ausmaß verwirklicht, die Familie mit 
ihren überindividuellen Leistungen würde 
dadurch aber geschwächt: 
Wer diese überindividuellen Leistungen zu 
erbringen hat, wird restlos klar, wenn mann auf 
Seite 287 die idealtypischen Extrempositionen 
der Rollendifferenzierung und die Realsitua
tion betrachtet. Modell A entspricht der stren
gen Rollensegregation. Vereinfacht bedeutet 
dies, daß die Frau allein Kinder und Haushalt 
betreut und nur der Mann Erwerbsarbeit lei
stet. 

Das andere ExtremmodelL entspräche einer 
völligenAuflösung der RQllendifferenzierung. 
Und eine solche völlige Auflösung bedeutet 
nun nicht, daß der Mann die Kinder und den 
Haushalt hütet, nein, noch viel extremer: AUe 
Aufgaben werden sowohl vom Mann als auch 
von der Frau erledigt: Beide teilen sich die 
Kinderpflege, Kindererziehung undH aushalts
führung,beide sind auch berufstätig. Daß die 
Wirklichkeit wie so häufig auch hier in der 
goldenen Mitte liegt, nämlich frau ist berufstä
tig,betreut Kinder und Haushalt, ·zeigt dann 
das Modell der Doppelbelastung. Trotzdem 
sollten wir unsere Bedeutung nicht überschät- . 
zen, auf Seite 241 (Soziologie) wird klar, auf 
wen es wirklich ankommt: Gerade die wohl
wollende Distanz des Vatersläßt ihn zu einem 
positiven Vorbild für das Kind werden. Sofern 
er also eine vorwiegend positive Bezugsperson 
für das Kind ist, repräsentiert er ein wichtiges 
YerhaltensinodellFür das Kind. So fand man in 
vielen Studien, daß leistungsorientierte Kin
der auch Väter mit hohen Leistungsansprü. 
chenansichselbst haben. Klar, daß gerade lei
stungsmotivierte Väter besonders viel Zeit für 
~dererziehung haben. 

Ein wenig problematisch könnte die Situation 
für die lieben Kleinen dann werden, wenn auch 
die Mutter. nur mehr durch wohlwollende 

. Distanz in Erscheinung tritt. Doch das Zeital
ter der selbstwechselnden Windeln iSt' nicht 
mehr fern und dank Jus (der Studienrichtung, 
die ihrer Zeit immer schon ein wenig voraus 
war) bestehen berechtigte Hoffnungen, daß -
unter Einbeziehung der bisherigen Entwick
lung von 600 000 Jahren - gegen Ende des 
1200. Jahrtausends der Menschheitsgeschich
te die Gleichberechtigung zumindest in den 
Lehrbüchern vollzo~en sein wird • 

Seite 7 



Entwurf zum "SicherheitspolizeiG" fährd'ung stehen. Die Maßnahme ist zu been: 
den, wenn der Erfolg eingetreten ist oder nicht 
erreicht werden kann. Erlaubt wird, was 

. der Polizei gefällt 
Durch kons~quente 'Anwendung dieser Be
stimmung kann der polizeiliche Eingriff auf 
das, notwendige' Minimum reduziert werden, 
der Rechtsschutz setzt nicht mehr erst beim 
Exzess ein, Weiters kann der Innenministe! 
Richtlinien für die HaTldhabung der Polizeibe
fugnisse erlassen, die Infonnationspflichten: 

Thomas BüchelelSte!an Freytag 

Das vor 60 Jahren im Verfas
sungsüberleitungsgesetz 1929 
hoffnungsvoll in Aussicht ge-

stellte Polizeibefugnisgeset~ soll 
nun Wirklichkeit werden. Ein 

Entwurf zu einem "Sicherheits
polizeigesetz" liegt vor 'Und soll 

offensichtlich noch in dieser Le
gislaturperiode beschlossen 

werden. 

Kritik an einem Polizeibefugnisgesetz über
, hauptgabes immer ~d wurde mit sehr unter
schiedlichen Argumenmnvorgebracht. So zum 

. Beispiel, daß ein solches Gesetz die Position 
'des Blirgers in keiner Weise verbessere, da es 
zu' einer Ausdehnung der Polizeibefugnisse 
führen würde. Andere bezweifelten die Mög
lichkeit der Vorausbestimmbarkeit polizeili- . 
chen HandelnS überhaupt oder fürchteten eine 
Verminderung der Effizienz. Eine weitere An
saiptnlung ,von Generalldailseln undunbe
stimmten Gesetzesbegriffen, die das in einem 
Rechtsstaat berechtigte Bedürfnis nach Vor
hersehbarkeit und Überj»11fbarkeit polizeili
chen Handelns scheinbar befriedigt, sei das 
einzige, was zu erwarten ist . 
Viele dieser Vorbehalte stellen sich als nicht 
unberechtigt her!1us. 
Nicht unproblematisch scheinen jedoch einige 
neue Befugnisse: ' " . 

Erkennungsdienstliche 
Behandlung 

• Jetzt kann niemand zur Ausweisleistung ge
zwungenwerden, wenn nicht gegen ihn der 
Verdacht einer strafbaren Handlung vorliegt· 
Der Entwurf sieht nun aber vor, daß nicht nur 
derjenige" der im, Zusammenhang' mit einet 
strafbaren Handlung steht, zur Identitätsbe
kanntgabe gezwungen werden kann .• sondern 
auch, wer darüber Auskurlft erteilen könnte, 
sich~n einem. Ort aufhält, von dem aU/grund . 
eines konkreten Hinweises oder sonstiger be
stimmter.Tatsachen der dringende Verdacht 
besteht, es würden sich dort entweder Verbre
ch~ri ereignen oder Ausländer ohIle· Aufent-

Seite 8 

. ' spezielle Handlungsfonnen (ritualisierte P()li~ 
haltsbewilliguI).gauthalte~ oder aber flüchtige zeieinsätze) und eine besondere Ausbildung 
Straftäter oder,einer Straftat Verdächtige ver- der Organe bei bestimmten Amtshandlungen 
bergen. Bei Zweifel an der Identität kann derl vorsehen können. Auf die Einhaltung, dieser 
die,Betroffene bis zu einer Stunde festgehalten Richtlinien soll der Betroffene allerdings keic 
werden - und das ohne jeglichen Tatverdacht nen Anspruch haben, ,was ihren Wert wohl 

" Man nehme sich daher in Zukunft vor, dem nicht unwesentlich Inindert. 
KarlsplatzodervonAusländemfrequentierten Insgesamt ist es sicherlichpostiv, wenn Poli-
Lokalen in acht. Die Identität des einschreiten- . zeibefugnisse festgeschrieben und kodifiziert ' 
den Polizisten bleibt dafür. auch in Zukunft im' werden. Den Gegnern und Skeptikern eines 
Dunkeln: Dienstnummer oder Namensschild solchen Gesetzes ist jedoch recht zu geben, da 
am Revers sind nicht vorgesehen. nun die Polizei mehr darf, als sie es vorher 
,* Völlig neu ist das Wegweiserecht: Dies würde durfte.Sie kann auch unkonntrollierter agie~n 
bedeuten, daß die PolizeiMenschen von einem (Erkennungsdienst, Datenschutz).Wenn man 
bestimmten Ort weg<,yeisen kann, wenn so- ,nun den langen Katalog an Polizeiaufgaben 
wohl feststeht, daß dort wiederholt gegen das liest' (Hilfeleistungspflichten, BeratuJig, Ver-
Suchtgiftgesetzverstoßen wurde odersich sonst brechensssprävention) • stellt sich die Frage, 
dort Verbrechc:m ereigneten, als auch der Be-, was was die Polizei nun eigentlich nicht mehr 
troffene wegen eines solchen Delikts ange- darf. Vor allem wird sie viel stärker als bis jetzt 
zeigt wurde oder sich in Gesellschaft eines sol- präventiv tätig werden. Das heißt, daß sie ohne 
chenMenschenbefmdet.AlsowiederVorsicht konkreten Tatverdacht ,bereits bei einer nur 
auf dem Karlsplatz! Sprechen sie nicht mit den sehr unklaren allgemeinen Gefährdung ein-, 
"falschen"Personen, sie könnten sonst de~ schreiten kanh. 
Platzes verwiesen werden. Vieles, was die Polizei im Dienste der Strafju

Durchsuchungen 
nach Belieben · 

• OffJziellerlaubt ist nun auch das Durchsu
chen von Personen, Taschen und Fahrzeugen;" 
.stafk edeichert das von Räumen - all dies 
jedoch ohne konkreten Tatverdacht. Was der 
Verfassungsgerichtshof in den ersten Fällen 
bisher ohne gesetzliche Grundlage tolerierte, 
wird nun Geseti. W cmn Sie ,also zu frnster 
blicken oder zu verbeulte Taschen haben kann 

, ihnen eine Durchsuchung drohen, wenn Ge
sundheit .und Eigentum von Mimschen( ... ) 
erheblich gefährdet erscheint, sofern dies für . 
die Klärung deS Sachverhalts unerll:ifJlich ist. 
• Galt bisher der Grundsatz, daß niemand ge
zwungen werden kann sich selbst zu beschul
digen, so ist in Hinkunft der/die Betreffende 
verpflichtet bei seiner/ihrer erkennungsdienst~ 
lichen Behandlung mitzuwirken - was neuer
dings dann auch mit Bescheid aufgetragen 
bzw. mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt 

,werden kann. 
Eine praktikable und rechtsschutzfreundlicpe 
Bestimmung ist der Grundsatz der V erhältnis~ 
mäßigkeit. Von mehreren zieIfiihrenden Maß
nahmen soll jene ausgewählt werden, die den 
Betroffenen am wenigsten beeinträchtigt, dU 
Erfolg muß in einem vertretbaren Verhältnis· 
zum voraussichtlichen SchacJen biwzur Ge-

stizzu erledigen hätte, wäre ,besser bei der 
kommenden großen' Novelle der Strafproze
ßordnung untergebracht gewesen. 

Es werden im Zusammenhang mit dem Si- , 
cherheitspolizeigesetz noch viele Diskussio
nen zu führen sein. 
Insbesondere fehlt es an einer Theorie über 

den Begriff der Gefahr für die allgemeine 
Sicherheit und somit auch an eineruinfassen
den Auseinandersetzung über die Aufgaben 
der Polizei. 

,Es bieibt zu hoffen,daß ein derart wichtiges 
Gesetz nicht aus w8hltaktischen Überlegun
gen durchgepeitscht wird.· • 
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Freiheit, Gleichheit, Weiblichkeit? 

Frauendifferenzen 
i.n Frankfurt 

Maria Reifjenstein 

Handle so, daß du, willst du dich 
als Mannnichtselbst der Mög
lichkeit bürgerlicher und ethi
scher Autonomie beschneiden, 

. die Frau nicht davon aus
schließt. (U.P.Jauch) 

Der Titel des Internationalen Frauenkongres
ses vom5.-8.1O.1989 an der Universität Frank
furt scheint Eindeutigkeit zu suggerieren: 
"Menschenrechte haben (k)ein Geschlecht" 
signalisiert jedenfalls Einverständnis darüber, 
daßMenschenrech~mitGeschlechtlickeitnach 

"herrschender Meinung" nichts, aus feministi
scher Perspektive alles zu' tun haben. Ob die 
Beziehung zwischen Recht und Geschlecht als 
Faktizität zu kritisieren oder als normatives 
Konzept zu fordern sei; anders gesagt, ob die 
Potentialitäten der Gleichheitskonzepte dank 
ihrer (männlichen) Erschöpfung die Betonung 
der (weiblichen?) Differenznötig machen; oder 
anders, ob wir uns nicht von der (männlichen) 
Theorie der (weiblichen) Praxis zuwenden 
sollten, wurde zur expliziten sowie impliziten 
Hauptkontroverse aller drei Tage, die sich bald 
schwelend in der Historieverlor, bald aufbrach 
in dunklere oder lichtere Bilder der Differen
zen. 

Die Themen der insgesamt sieben Arbeits
gruppen umfassen einerseits die Aufarbeitung 
historischer und gegenwärtiger Emanzipations
konzepte, andererseits politische Fragen pra" 
xisverändernder Strategien. Die Verwoben
heit und Getrenntheit der beiden Themenkom
plexe' gipfeln auf mehreren Ebenen in der 
Podiumsdiskussion vom Samstag abend mit 
dem Titel "Gleichheit oder Differenz". Dabei 
durchziehen zwei zueinanderquerliegende Ar
gumentationslinien die Diskussion. Die theo
retisch-philosophische Frage nach den hnpli-' 
kationen der Kategorie ''Geschlecht',' wird 
vermengt mit der politisch-strategischen Frage 
der Durchsetzbarkeit von (erst auszudiskutie-

. renden) KollZepteß. und endet immer wieder in 
der Frontstellung der weiblichen Praktikerin
nen, die im Konstituieren einer neuen weibli
chen Identität/Praxis eine Antwort auf den 

, männli~hen theoretischen Gleichheitsdiskurs 
gefunden zu haben glauben, gegen diejenigen, 

Unhintergehbarkeit (männlicher)' Geschichte 
samt deren auch Frauen prägenden symboli
schen Ordnungsleistungen und der Notwen
digkeit der Integration weiblicher Lebenszu
sammenhänge auf einem schmalen Grat zwi
schen Gefundenem und Erfundenem an eman- . 
zipative Gesellschaftsentwürfe hernazutasten, 
und so Theorie mit Praxis auf neue Weise zu 
vermitteln versuchen. 

So plädiert Adriana Cavarero für eine Politik 
der Differenz als Forderung nach einemOrt, an 
dem sich weibliche Subjektivität autonom 
entfalten kann und damit zur weiblichen Frei
heit führe. Das Insistieren auf einer weiblichen 
Differenz sieht sie als Reaktion auf eine ab
strakte Gleichheitspolitik, die sie als geschei
tert ansieht. Die Forderung nach den gleichen 
Rechten, die die Rechte der Männer sind, sei 
ein notwendiges, aber kein hinreichendes 
Mittel, . um weibliche Freiheit. entstehen zu 
lassen, . da es nicht ausreiche, um patriarchale 

Strukturen zu zerstören.Der Wunsch nach An
gleichung an Männer sollte aus der Einsicht in 
die "sehr einfache Tatsache", daß es zwei Ge-

. schlechter gebe "und keines von heiden die 
ganze Menschheit repräsentiert", zurücktreten 
hinter der Praxis des "affidamento" (Bezogen- . 
heit, Vertrauen, Zutrauen), das zur Schaffung 
einer eigenständigen symbolischen Ordnung 
führe, die der weiblichen Differenz Rechnung 
trage. Worin die weibliche Differenz denn 
eigentlich bestehe, beantwortete sie. in der . 
Diskussion (nicht), indem sie diese als weder 
"historisch noch ontologisch noch biologisch", 
sondern als "alles zusammen" umschrieb. Sie 
bleibt, obwohl Philosophin, merkwürdig theo
rielos und redundant, indem sie die Notwen
digkeit des Affidamento samt der daraus her
vorgehenden weiblichen Freiheit beschwört. 
Die Reaktion des Publikums ist gespalten; 
Zwischen Begeisterung und Enttäuschung (der 
Titel des Buches der Liberia delle dcmne di 
Milano, mit der enge Zusammenarbeit besteht, 
fragt immerhin vielverheißend "Wie weibli
che Freiheit entsteht") gibt es klare Fronten 
und die Frage,' die Cornelia Klinger an die 
Referentin stellt, was denn weibliche Diffe
renz eigentlich sei, bleibt im Raum stehen. 
Du- Entwurf wird im Rahmen der Arbeitsgrup
pe~'EmanzipationskonzeptederFrauenbewe-
. gung" gemeinsam mit Frigga Haugs ''Tagträu
meeines sozialistischen Feminismus" vorge~ 
stellt. Sie kritisiert .die Praxis sozialistischer 

die sich in dem Widerspruch zwischen der Franfurt(Paulsklrche) 1848:VersammlungegalltiJrerBrOder 
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Theorie, dienicht derTatsache Rechnung trägt, 
d;ill Fta1.ienunterdrückung ält~ sei als der Ka~ 
pitalismus, und die Frauenfrage daher nicht in 
die Lohnfrage oder in die Arbeitsfrage auflös
bar sei. Demgegenüber müssen, statt für die 
emanzipierte Frau 'Familie, Beruf und Politik 
zu fordern, die Begriffe Familie, Beruf und 
Politik' neu überdacht und defIniert werden, 
wem obige Forderungen nicht in einer "abso
luten Überforderung bei solcher Akkumula
tion" enden sollen. Dabei dürfe die "große 
Fra.ge" naehder gesamtgesellschaftlichen 
Konzeption nie vergessen werden. Indemdie 
Erfahrungsbezogenheit feministischer Politik 
der Siebziger Jahre sich von den "großen ge
sellschaftlichen Fragen" weg zu sehrauf Kör
perfragen hinorientierte, scheiterte sie, indem 
sie sowohl von rechter wie von linker Seite 
vereilUlehmbar war. Dagegen sei die gleich
zeitige Artikulation von Erfahrungen aus dem 
individuellen Reproduktionsbereich und ge
seIlschaftspolitischen Fragen nötig, denn "sie 
zieht die individuelle Erfahrung ins Öffentli
che und ermöglicht ihre. Einbeziehung in den 
Traum von einer anderen Gesellschaft". 
Am Tag darauf wird die ,rechtliche und politi
sche Dimension feministischer Forderungen 
diskutiert. Ute. Gerhardzeichnet die Entwick
lung bürgerlichen Rechts in Frankrei<;h und 
Deutschland seit dem 18. Jahrhundert nach 
und konstantiert bei aller Unterschiedlichkeit 
und gegenläufIger Programme aufklärerischer 
Naturrechtstraditionen (W olff,Condarcet, 
Hippel) ein ähnliches Ergebnis: "Die ~efesti" 
gung neuer patriarchaler Vorrechte trotz eines 
im Prinzip gleichen Rechts in Frankreich und 
Deutschland". die ihr Ziel daiin sah, "nach der 
Auflösung der ständischen Ordnung, nach der 
grundaätzlichen Infragestellung hergebrach, 
ter Ungleichheiten .•. wenigstens im Privatbe
reich, in der Familie neue Halterungen und 
Stützen zu gewinnen ... · Dieser historische 
Befund führt sie jedoch nicht zu dem Schluß, 
die Förderung nach Gleichheit als letzten Oriene 
,tierungspunkt über Bord zu werfen, sondern 
sie vielmehr auf differenziertere Art und Wei
se einzumahnen. Nicht um eine generelle Kri
tik . am Gleichheitspostulat köme es gehen. 
Stattdessen muß der (bisher mälUlliche) Maß
stab der Gleichheit neu formuliert werden, der 
ebenso den weiblichen Lebenszusammenhän- ' 
gen entspricht, ohne aber das Modell Gleich
heit aufzugeben. 

Im Gegensatz dazu steht das in plakativ pro
gramm~tischer Weise von Catherine MacKin
non, einer vom' Marxismus herkommenden 
kanadischen Rechtstheare~rin, vorgetrage
ne Referat, das starken Widerhall bei jenen. 
, Frauen fand, denen zuviel theoretisiert und zu 
,wenig gehandelt ,wurde; zur Klarheit ihrer 
theoretischen Position trug sie jedoch wenig 
bei. Deutlich wurde ihr Protest gegen jede' 
idealistische Position, indem aus ihrer Sicht 
"die Frage nach der kollektiven Realität von 
Frauen mit der Frage nach dem Standpunkt 
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von Frauen und wie er zu gewinnen sei. ver
schmilzt", was am Beispiel der Pornographie
debatteheißt, daß die Tatsache, diese alsIdeen
diskurs zu führen, verschleiere, daß es nicht 
um Bilder inden Köpfen der Menschen,son
dern um handfeste Gewalt geht. Ebenso sugge
riert Recht durch seine verbale Geschlechts
neutralität, in gleicher Weise für Frauen zu 
gelten (das Recht auf PrivatSphäre legt Ztml 

Beispiel nahe, daß Frauen dieselbe Freiheit 
darin hätten wie MälUler) und trägt so dazu bei, 
Ungleichheit zu legalisieren. Feministische 
Kritik müsse an der Organisation des Gec 
schlechterverhältnisses ansetzen, da durch die 
bisb,erige· patriarchale Strukturierung ge
schlechtlicher Beziehungen das biologische 
Geschlecht erst zu dem gemacht wurde, was es 
seinem sozialen urid politischen Sinn nach 
heute ist: Herrschendes und Beherrschtes. Die 
Kategorie des Geschlechtes müsse daher im 
Recht sichtbar gemacht werden um dadurch 
das (sonst verschleierte) 'Unterordnungsver
hältnis zu beenden. 

Die Diskussion verläuft wirr, indem sich Fra.., 
gen.nach konkreter Rechtspolitik überlagern 
mit Fragen nach dem AUsgangs- und Orientie
rungspunkt feministischer Theorie: vielleicht 
zeigt sich darin aber auch die Komplexität des 
Problems. MacKilUlon geht esja nicht (wie es 
scheinen komte) um eine OntoIogisierung der 

. Geschlechter. Vielmehr richtet sich ihre Kritik 
am Neutralismus abstra.k:ter Sprache gegen die 
damit verbundenen politischen Gehalte vor 
dem Hintergrund einer sozialen Realität, inder 
Macht bereits entlang derGeschlechterlinie 
organisiert ist. Was dies aber für die erkemt
nistheoretische Bestimmung der Gleichheit 
bedeutet, nach der Ute Gerhard ja fragt. bleibt 
unklar. 

Die beiden ArbCitsgrnppen des Nachmittags 
hätten vielleicht die theoretische Diskussion 
erhellen kömen; umso bedauernswerter, daß 
die beiden Themen ("Die Geschlechterideolo
gie von der natürlichen Bestimmung der Frau"; 
"Das Private ist politisch") zur gleichen Zeit 
stattfandenund so nicht gem~insam diskutiert . 
werden komten. 

Die zunehmende Polarisierung spiegelte sich 
ebenso in der bereits erwähnten Podiumsdis
kussion zum Thema "Gleichheit und Diff~
renz". Da sind jene, die S .. Bovenschen das 

,Wort entziehen wollen, weil sie Visionen von 
MälUlern der 20er Jahre über Frauen zu skiz
zieren versucht; jene, die· A. Cavarero ange
sichts ihres' Rufes. nach Solidarisierung und 
vertrauter Bezogenheit 'zujubeln, ebenso am 
Tag darauf der Französin Luce Jrigaray, die der 
Destruktivität analytischer Auseinandersetzung 
die Konstruktivität einer zu schaffenden sym-

. bolischen und rechtlichen Ordnung entgegen
setzt. 

Da sind aber auf der anderen Seite jene, die an 
Cavarero die Frage stellen, was den 
Besonder(e)s (Neues) an ihrem Ansatz des af-

fIdamento sei und wie dem eine symbolische 
, Ordnung aus dem Nichts gescl}affen werden 
köme; jene, die zweifeln an der leichtfüßigen 
Über(ver)wechslung von der bis in Sprache, 
Denken und Kultur hineinBeraubtenzurschwe
sterlichBefriedeten. S.Bovenschen plädiert für 
das Aushalten der Widerspruche gegen alle 
Vertröstungskonzepte. A. Göhlerstellt eine 
Verbindung her zwischen der angeblichen 
Alternative Gleichheit oder Differenz, indem 
sie meint, daß in den Phasen der Unstruktu
riertheit, des Aufbruchs.das Betonen derGleich
heit unabdingbar sei, Differenzen aber wichtig 
würden, sobald die Konkretisierungsphase 
fortgeschritten sei. 

Den Höhepunktder Fronten schafft tags darauf 
Luce Jrigaray, die' eine Proklamation weibli
cher Rechte vorstellt. Wie schon MacKilUlon 
fordert sie eine "Sexuier1.ing" des Rechts, da 
das Egalitätsmodell potentiell totalitär sei, 
indem es die Verschiedenheit der Geschlech-

\ ter in ihreit Beziehungen'zum Objekt verleug
ne.Ihre Entwicklung neuer weiblicher Werte 
erscheint nochmals provokanter, als sie I;luf 
kritische Bemerlpmgen hin in der Diskussion 
klarstellt, daß·Krebs und Aids zeigten, daß die 
moderne Gesellschaftskritik eine krankhafte 
sei, daß sie gekommen sei, um den Frauen 
Energie für die Konstitution neuer W ~te zu 
geben und sie eigentlich keine Lust habe, sich 
in den intellektuellen Kontext zu begeben. 
Angesichts solcher Verweigerung herrscht 

.. Ratlosigkeit und Empörung: F. Hassauer, 
zweite Referentin am Podium, erwidert wohl
tuend scharfe Worte: die Propagierung einer 
und nur einer Realität sei die Propagierung 
eines neuen Totalitarismu$. 

In der Polarisierung sind viele Nuancen unter
gegangen. Die Betonung der Differenz ließ oft 
ungesagt, ob sie als normative oder als strate
gischem verstehen sei, ließ auch meist unge" 
sagt, daß. die Unterscheidung von Geschlecht 
als biologische Kategorie und GeschlechtSi
dentität als soziale Kategorie notwendig ist, 
will man sich nicht dem Biologismusverdacht 
aussetzen. Zwei Dinge wurden jedoch. sehr 
deutlich. Einmal das offensichtliche Praxisbe~ 
dürfnis, .was immer dieses im einzelnen bedeu
tenmag,das durch Cavarero,MacKilUlon und 
Jrigara.y verschlungene, . oft beängstigende 
Wege ging. Zum anderen bestätigte. sich Göh
lers Behauptung der Phasenabhängigkeit von 
Gleichheits- und Differenimodellen. So gese
hen kalUl man in der Artikulation sonst oft un_ 
ausgesprochener differenter Positionen ein 
fortgeschrittenesStadiumferninistischerStreit
kultur erkennen und daraus ersehen, daß die 
Uneinheitlichkeit feministischer Positionen 
nicht ZU11l Zerbrec~n feministischer Theorie 
~d Praxis führt, sondern unter anderem Aus
druck der Dialektik von Abstraktem und 
Konkretem ist, mit der jede Theorieproduktion 
zu kämpfen hat. WelUlgleich zugegeben ist, 
daß Jrigaray harte Anforderungen an das Aus
halten von Differenzen stellte. • 
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Sozialismus u'ndRecht
ungetrübte Beziehung? 

Christian Baumgartner 

Führende Rolle der kommunisti
schen Partei und Diktatur des 

Proletariats· das scheint in den 
meisten Staaten, die sich als so

zialistisch bezeichnen, nun 
vorbeiiu sein. Gleichzeitig will 

man den Rechtsstaat stärken. 
Grund genug, die theoretischen 

Ursprünge dieses Gegensatzes zu 
beleuchten. 

Sozialistische Rechtstheorie - was ist das? Eine 
schwierige Frage, denn zum einen gibt es zahl

, reiche "Sozialismen", zum imderen hat sich die 
Stellung einzelner sozialistischer Bewegungen 

. zum phänomen Recht seit deren Entstehen 
oftmals geänru:rt. Hier kann es nicht unternom
men werden, eine umfassende Darstellung.und 
Kritik "sozialistischer" Rechtstheorie zu ge
ben. Auch erscheint. es mir nicht überragend 
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,originell,Mari.'undEngels'Überlegungenzum 
Recht darzulegen; diese sind zwar die,Grundla
ge jeder Beschäftigung mit dem Thema, müs
sen hier. aber ,in groben Zügen vorausgesetzt 

, werden. Fruchtbarer verspricht eine Gegenü
berstellung zweier Rechtstheotetiker zu wer
den. deren Gedanken entscheidenden Einfluß 
auf das Rechtsdenken der zwei wichtigsten 
sozialistischen Bewegungen hatten - 'des ' 
"Kommunismus" im sowjetischen Einfluß:be
reich und der' Sozialdemokratie. Dies auch 
deshalb, weil die beiden Zeitgenossen waren 
und sich in ihren Publikationen oft aufeinander 
bezogen: Evgenij (Bugen) Paschukanis und 
Hans Kelsen. Ichwerde zunächst auf die The
sen der beiden Theoretiker eingehen. Weiters 
wird es sinnvoll sein, den Einfluß "ihrer" So
zialismen zu beleuchten. Am Schluß will ich 
noch ein~kritische Würdigung aus meiner Sicht 
versuchen. 

Evgenij Paschukanis" 

war einer der bedeutendsten Rechtswissen
scliaftlerder jungen Sowjetunion. Im Jahr 1924 

erschien sein Hauptwerk Allgemeine Rechts
lehre und Marxismus. Dies ist das Werk, ~f 
das ich mich allein beziehe, weil es alle interes
santen Hauptgedanken Paschukanis' enthält. 
Unter StaUn zUm Widel'IUf praktisch seiner 
gesamten Lehre gezwungen, konnte er. seine 
Haut trotzdem nicht retten und"wurdeMitte der 
Dreißiger Jahre hingerichtet; Seine Ideen sind 
deshalb so interessant, weil er die marxistische 
Rechtskritik amkonsequentesten weiterentwic
kelt. Er unterzieht als erster die Rechtsform 
selbst einer Kritik und begnügt sich nicht mit 
einer Kritik der wechselnden Iilhalte.1n Wei

. terführungMarx' materialistiscp.er Analyse der 
ökonomischen Warenform entwickelt er eine 
ebenso materialistis,che Durchleuchtung der 
Form des Rechts: Grundlegend im Kapitalis
mus ist der Austausch von Waren. Ein Produkt 
wird zur Ware, wenn nicht mehr der ges,ell
schaftliche Nutzen ,und die zu dessen Produk .. 
, tion aufgewendete, sich im Prod~t widerspie

gelnde Arbeitskraft dessen natürlichen Wert 

bestirtlmen. Im Kapitalismus sind es die Bedin
gungen des'Marktes, die einen Wert hervor
bringen, dei vom Willen des produzierenden 
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" 
Subjekts unabhängig ist. Erwirbt aber die Ware tivistInnen. Jenen MarxistInnen di,e die Exi-
ihren Wert U1Ißbhiingig von dem Willen des stenz eines eigenständigen. "sozialistis.chen" 
produzierenden Subjekts, so setzt die,Realisie-· Rechts begründen suchen,. entgegnet er: . Die 
rung desWertes im Austauschprozeß einen be- 'Rechtsform existiert im Sozialismus nur, um 
wußten Willensakt tks Warenbesitzers voraus sich entgültig zu erschöpfen. Ergibt zw~ zu, 
(S.90).(1)EsmußjaphysischePersonengeben, daß nach .der proletarischen Revolution die 
die den TauSchalct setzen und es so möglich planrnäßig organisierte Produktion und Distri
machen, daß ein Produkt wie oben geschildert bution den Marktaustausch und die Verbin
zur Ware wird. Das Rechtssubjekt ist geboren. dung der einzelnen Wirtschaften nicht gleich 
Der Mensch wird also imselben Moment juri-. am nächsten .. Tag ersetzen Mnnen (S. 110). 
stisches Subjela und Träger von Rechten, als Mehr und mehr ersetzen die "technisch"admi: 
dasArbeitsprodu~ Wareneigenschajt armimmt . nistrativen" Regelungen der allgemeinen Wirt-· 
und Träger von Wert wird (S. 90). Gleichzeitig schaftspläne die Rechtsgeschäfte. Nach dem 
damit zerfällt das gesellschaftliche Lebenei: Ende einer - nach Paschukanis relativ kurzen
nerseits in ~ine Totalität spontan entstehender Übergangsphase, in der jedemjUr eine gewisse 
yerdinglichter Verhältnisse (solche sind alle Menge Arbeit gewisse gesellschaftliche Pro
wirtschaftlichen Beziehungen: Preisniveau, . duktezugewiesen werden (bei Maix:."Sozialis" 
Mehrwertrate. Profitrate usw .), -. d. h. solcher mus ") stirbt die Rechtsfo'rrn im Kommunismus 
Verhältnisse,indenenunsMenschennichtmehr unweigerlich ab, denn dannl?raucht niemand 
bedeuten als Dinge - und andererseits solcher mehr formelle Gleichheit, um formell Glei
Ve;hältnisse, in,' denen' der Mensch nur be- ches, aber. tatsächlich Ungleiches' auszutau
stimmiwird, indem er einem Ding gegenüber- sehen: Jedem/r wird ausschließlich nach sei-. 

. gestellt wird,d. h. als Subjekt. Das leiztere ist nei1/ihren Bedürfnissen-gegeben, ohne daß erl 
eben das Rechtsverhältnis (S. 91). Aus Men- sie ein~äquivalenten "Gegenwert" geben 

. schenmitunterschiedlichenBedürfnissen,d.h. müßte! Den Rechtsbegriff der bürgerlichen 
unterschiedlichem psychischen und ökonomi- . Rechtswissenschaft attackiert er als leeren 
schenHintergrimd, werden abstrakte,fonnell Gemeinplatz von einer äußeren autoritären 
gleiche und gleichberechtigte Rechtssubjekte: Regelung, die aufalle Epochen der menschli
hn Rechtssubjekt lösen sich alle Besonderhei- chen Gesellschaft gleich gut paßt (S.'1R>/29). 
tt:n, die den einen Vertreter, der Gattung homo Dem, Rechtspositivismus hält Paschukanis 
sapiens von dem anderen unterscheiden. ( ... ) ~ugute,daßdieRechtsordnungkeine"vernunft-
auf(S. 91). Dadurch wird der elementare Bau- ,. mäßigen" aestirnmungen oder sonstige "höhe

.stein der kapitalistischen Wirtschaft,'der Tau~ re"Zweckehabenkann.Scharfkritisierteraber 
schakt, . erst möglich. Es wird möglich Unglei- deren Beschränkung auf den Bereich des Sol ~ 
che (ungleich sind die PartnerInnen des Tau- lens und die dadurch erlolgte Ausgrenzung 
sches deshalb,.weil für jede/n ein gewisses Pro- . jeder Rechtswirklich1ceit. Die BeSchränkung 
dukt eine andere,seinei1/ihren Bedürfnissen der Jurisprudenz auf die Frage, was gesollt ist. 
entsprechende Wertigkeit hat) gleich- eben als kritisiert er als absurd: Mit W~senschafthat 
RecJ:!.tssubjekt - zu behandeln. Daraus' wird eine solche Theorie nichts zu tun. Diese Theo
auch klar, daß für Paschukanis das Privatrecht rie' unternimmt es gar nicht. das Recht, die 
das Recht schlechthin ist. Das öffentIicheRecht Rec:htsform als historische Form. zu untersu
leitetsiCh aus den Erfordernissen der W arenzir-.chen, denn sie hat es nicht darauf abgesehen, 
kulation ab, organisiert diese im Interesse der . die Wirklichkeit zu erforschen(S. 24). 
herrschenden IOasse der Kapitalisten; Erst das 

_ Erfordernis der Abstraktion des konkreten 
Menschen zum Rechtssubjekt - Voraussetzung 
für das Funktionieren von Tausch - Uißt über- . 
haupt Recht entstehen. Daher ist Recht - auch 
Staatsrecht - ohneKapitalismus mcht denkbar. 
Auch das Gebilde des Staates erklärt sich somit 
claraus, daß es notWendig ist, den Warenaus
tausch zwischen formell Gleichen zu organi
sieren. Formell hierarchische Systeme, also z. 
B. feudalistische "Staaten", sind keine Staaten 
im, rechtlichen' Sinn, weil .das Element der 
subjektiven, formell jedem gleich zukommeri
den BerechtigUng fehlt. . 
Paschukanis stellt sich mit seiner Analyse der 
Rechtsform . sowohl gegen andere MarxistIn
nen als auch gegen die "bürgerlichen" Rechts
:wissenschaften - NaturrechtlerInnen wiePosi-
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Hans Kelsen 

ist einer der bekanntesten Juristen des republi
kanischen ÖsterreichS. Das System der öster
reichlschen Bundesverfassung geht in wesent
lichen Punkten auf ihn zurück. Er war Sozialde
mokrat und hat mchtnur beiühmte Bücher wie 
die Reine Rechtslehre und Vom Wesen und· 
WertderDemokTatiegeschrieben,sondemauch 
einige kürzere Arbeiten, die sich auf die Per
spektiven sozialdemokratischer, aber auch 
kommunistischer Politik: bezogen. Sein grund
legendes Anliegen bestand darin, das Recht als 
etwas Wertfreies,vonjedet politischen Macht 
(also auch der Sozialdemokratie!) Benutzbares 

. darzustellen, das unabhängig von der Gesell
schaftsbrdnung inUner bestehen wird. Aufgabe 

der Rechtswissenschaften ist es mcht, Wirkung 
und Entstehender Rechtsnormenzu erforschen, 
sondern nur festzustellen, was gilt, was die' 
herrschende Macht gewollt hat, daß gelten soll. 
Er hat den Standpunkt der materialistischen 
Rechtstheorie mehrmals kritisiert . 

. Ein Artikel, der im Jahr 1931 veröffentlicht 
wurde (2), setzt sich mitPaschukanis' Buch aus
einander .. KeIsen stellt· darin 'Parallelen fest 
zwischen den von ihm heftig bekämpften Na
turrechtslehren und dem Marxismus: genauso 
wie jene Rechtszweckund Rechtsinstitute als 
naturgegeben ansehen, legt auch dieser dem 
Recht eine ideologische Funktion bei, die es 
nicht hat. Kelsen widerspricht der These, daß es 
Staat und Recht nur im Kapitalism:us geben 
kann. Denn die Herrschaft des Staates hat mcht
nur ökonomische Grundlagen, wenn diese auch 
eine wichtige Roije spielen. Das staatliche . 
Herrschaftsverhältrlis ist auch "politischer" 
Natur, d. h. KeIsenbetont, daß auch die herr
schende Klasse der Staatsherrschaft ~terwor
fen ist und dieser Staat auch gegen die Interes
Sen von Teilen dieser Klasse auftreten kann . 
Der Staat hat bei ihm g~wisse Eigeninter'essen 
und Notwendigkeiten, die y'ori der jeweiligen 
KIassenherrschaftunabhm{gig sind; Recht wird 
es immer geben, denn der Ent'stehungsgrund 
der Rechtsonhmng ist nicht allein die Klassen
herrschaft, das kapitalistische Produktionsver

,hältnis; sondern der Widerspruch jeder sozia
len OrdnUllg zu den Trieben, Wünschen, Inter
t:ssen der Menschen ~ wozu das ökonomiSche 
Klasseninteresse natürlich auch zählt. Aber: 

.... dieökonomische Ausbeutung (kann), da sie 
nicht in der Natur der Dinge liegt, nur aus der 
NaturdesMenschenentstandenseinund(mujJ) 
daher - rechnet man nicht mit der völligen 
Änderung des Menschen ~ dauernd vel"hi.ndert 
werden:. Gerade eine sozialistische Ordnung 
wird (daher) sehr strenge Maßnahmen gegen 
.ausbeuterische Tendel')zen treffen müssen ... (S. 
86). Der Kommunismus wird mehr als andere 
Gesellschaftsordnungen juristisch irt die Per
sönlichkeitssphäre eingreifen müssen, er wird 
so zur juristischen Weltanschauung par excel~ 
lence. Ideologie verhüllt bei den MarxistInnen 
dje Tatsache, daß es in der sozialistischen Ge
sellschaft zwar keinen Klassengeg{!nsatz, aber 
dajUrandere Gegensätze geben wird, von de
ren Gefährlichkeit man sich Mute nixh keine 
Vorstellung machen kann (S.86). Die 'materia
listische Geschichts- und Staatsauffassung wird 
für KeIsen besonders dort zum Probiem, wo sie 

. Prognose wird, weil sie von' falschen Voraus
setzungenausgehtundfalsche,ge[ährlicheHojf
nungen weckt. 

Ihr Einfluß 

Die Beschäftigung mit Theorien weckt immer 
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die Frage: Was ist von ilmen geblieben,~was 
haben sie bewirkt? Thr pOlitischer Einfluß war 
durchaus verschieden. Riefen Paschukanis' 
Ideen anfangs lebhafte Diskussionen unter 
MarxistInnen hervor, insbesondere auch in der 
Sowjetunion, wo man von einem Hereinbre
chen des Kommunismus allgmnein überzeugt 
war, Zeigte sich bald, daß der Weg ins Paradies 
doch steiniger wurde als anfangs erwartet. Im 
Zuge einer von Stalin mit eiserner Hand vollzo
genen Wende von einer internationalistisch 
ausgerichteten Politik zum Aufbau des "Sozia
lismus in einem Land" und dem damit verbun
denen Vorhaben der konsequenten Industriali-. 
sierung eines im Grunde tief feudalen Staats
wesens wurde auch die Perspektive einer kom
munistischen Gesellschaft in ferneZukunftverc 
schoben. Paschukanis' Ideen vom Absterben 
der Rechtsform hatten nun keinen Platz mehr in 
der völlig gleichgeschalteten legitimatorischen 
"Rechtswissenschaft" Vischinskijs. Vor seiner 
Hinrichtung im Jahre 1937 wirkte ernocheini
ge Jahre als "Bekehrter" am Aufbau dieser Le
gitimationsideologie mit Dort, wo heute noch 
marxistisch-leninistische Rechtstheorie betrie
ben wird, geht man davon aus, daß auch in einer 
sozialistischen Gesellschaft Konflikte· und 
Antagonismen auftreten, die Recht in zuneh~ 
menden Maße erforderlich machen und die 

Wo stehen die Juristen? 

nicht nur aus den Resten kapitalistischer Pro
duktionsweise zU erklären sindP> 
Hans Kelsens Rechtsbegriff spiegelt sich teil
weise in der österreichischen Bundesverfas
sung wider, deren bedeutendster Schöpfer er 
war. Auf die Haltung der Sozialdemokratie, der 
er als "Rechter" angehörte, übte er entschei
denden Einfluß aus. In der Ersten Repul;llik 
waren es Karl Rennerund teilweiseOtto Bauer, 
die als Realpolitiker in einem bürgerlichen Staat 
meü\ten, auf eine gewaltsame proletarische Re
volution verzichten zu können. Man hoffte, 
durch Wahlen an die Macht zu gelangen und 
sich des an sich wertfreien Staatsapparates und 
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Rechtssystems zur Durchsetzung der Interes
sen der Arbeiterklasse zu bedienen. Ein von der 
Sozialdemokratie regierter Staat wäreebenkein 
Staat der Bourgeoisi~ mehr. Auch in de.r zwei
ten Republik, deren SPÖ sich von Anfang an 
mit der Existenz und Bejahung einer kapitali
stischen Wirtschaftsordnung abgefmtden hat, 
bildete diese V orstellung di~ theoretische 
. Grundlage für die weitreichenden. Rechtsrefor" 
men unter Kreisky und Broda in den 70er 
Jahren. Man bejahte also die Rechtsreform 
uneingeschränkt als Mittel zur Steuerung von 
Reformen innerhalb des Kapitalismus, tat dies 
aber nicht ohne das marxistische Bewußtsein, 
daß Normen ihren Ursprung in der gesellschaft
lichen Wirklichkeit haben und auch auf diese 
zuruckwirken.Kelsen selbst war bis 1930 
Mitglied des Verfassungsgerichtshofes und 
Professor an der Uni Wien. Er konnte im kleri
kal-faschistoiden Klima, das die Universitäten 
Österreichs zunehmend beherrschte, seine 
Arbeit nicht mehr fortsetzen und verließ Öster
reich 1931. Er lehrte noch in Prag, Köm und 
Genf, ehe er 1940 in die USA emigrierte, wo er 
bis 1952 lehrte. Er starb 1973 in Berkeley. 

Eine Würdigung 
Unbestreitbares Verdienst der materialistischen 

Rechtsauffassung Paschukanis' ist die radikale 
Rückführung jeder Rechts- undStaatsordnung 
auf ihre ökonomischen Grundlagen. Wenn 
Paschukanis schreibt, daß die Norm ( ... ) entwe-

. der direkt aus bereits bestehenden Verhältnis
sen abge.leitet (wird) oder aber wenn sie als 
Staatsgesetz erlassen .wird .. nur ein Symptom 
(darstellt );aus dem man mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit auf das Entstehen entspre
chender Verhältnisse in der niichsten Zukunft 
schließen kann (S. 62), sollte das ftlr jeden 
Menschen, der sich mit Recht beschäftigt, eine 
Binsenweisheit sein. Die Rückfühnmg des 
Rechts auf den Tauschakt allein, auf seine öko-

nomische Grundlage allein überzeugt aber letzt
lich nicht. Das zeigt schon Paschukanis selbst 
in seinem Buch und zwar dort, wo er selbst 
seiner Theorie gegenüber inkonsequent wird 
und vor deren kühnsten Konsequenzen ZUrück
schreckt. Dies tut er v. a. in jenen Rechtsberei

,chen, wo es ihm nur schlecht gelingt, die Wi
derspiegelung des Tauschaktes zu belegen, wie 
z.B. im Strafrecht. Den Strafprozeß sucht er 
dem/der LeserIn alsunfieiwillig abgeschlosse" 
nen Vertrag plastisch zu machen. Die Strafe 
tritt als Äquivalent auf, das den vom Verletzten 
erlittenen Schaden ausgleicht. Sie ist Vergel
tung für das zugefügte Unrecht, siewirddiesem 
entsprechend festgesetzt. So reduziert sich auch 
das Verhältnis zwischen Verbrechen und Ver
geltung auf eine Tauschproportion. Das erlitte
ne "Unrecht" wird von der herrschenden Klas
se beliebig festgestellt. Statt den Täter zu bes
sern und die Ursachen der Tat zu beseitigen, 
fungiert das Strafrecht als Unterdrückungsin
strument, als organisierte Rache. Dieser Stand
punkt Paschukanis' zum Strafrecht beleuchtet 
zwar vieles, was da wirklich geschient - und v. 
a. zu seiner Zeit geschah - wesentlich ehrlicher 
als viele bürgerliche Strafrechtstheorien, kann 
abeidasmoderneStrafrechtnurzumTeilerklä
ren. Denn einerseits hat darin, wenn auch zö
gernd, das Bemühen um die Besserung des· 

. Täters Eingang gefunden; insoesonderedie Ent
wicklUng des JugendstrafrechtS läßt ein Straf
recht, in dem der Rache- und Äquivalenzge
danke 'sekundär ist, auch im Kapitalismus 
möglich erscheinen. Andererseits erscheint eine 
Gesellschaft gänzlich ohne Strafrecht ziemlich 
unvorstellbar. Das gibt auchPaschukanis indi
rekt zu, wenn er schreibt (S. 159), daß das 
vollkommene Verschwinden der Klasse die 
Schaffung eines strafpolitischen Systems er
möglichen (wird) dem jedes antagonistische 
Element feh/J. Die Frage stellt sich aber, was 
denn das für ein System sein soll, wenn nicht 
ein rechtliches. Ein wirkliches Absterben des 
Strafrechts ist auch für Paschukanis also nur in 
einer Gesellschaft vorstellbar, wo es keine 
Verbrechen mehr gibt, weil jede/r in Harmonie 
mit der Gesellschaft lebt. Und hier liegt die 
große Gefahr, die Paschukanis 'materialistische 
Theorie birgt: Die Theorie wird in Staaten, die 
sich "sozialistisch" nennen, schlagartig zum 
Dogma, zur Legitimation, die - ganz entgegen 
ihren ursprünglichen. Intentionen --die Wirk
lichkeit verschleiert.-Denn durch die Rückfüh
rung allen Rechts auf das kapitalistische Pro
duktionsverhältnis muß es im Spzialismus ten" 
denziell, im Kommunismus ganz verschwin
den. In einem "kommunistischen Staat" darf eS' 
dann entweder k~in Strafrecht geben - man 
nennt strafrechtliche Institutionen dann "Kran
kenhäuser" oder "Nervenheilanstalten", wobei 

den dort Malträtierten nicht einmal mehr die 
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minimale Fairneß eines Gerichtsverfahrens 
geboten wird - oder aber das Recht wird (im 
"Übergangsstadium") darauf reduziert, Klas
seninteressen zu dienen. Ein sozialistischer 
Staat, ein Staat also, in dem noch nicht alle 
Klassenschranken überwunden sind und sich 
das nun herrschende "Proletariat" gegen 
"Überreste der Bourgeoisie" zur Wehr setzen 
muß, ist noch ein Klassenstaat: Und wenn, so _ 
wie im sowjetischen Einflußbereich unter Sta
lin, aber auch danach, behauptet wird, die 
Klassenkämpfe verschärften sich. trifft eine 
Aussage Paschukanis wirklich zu, die er übl,!r 
einen solchen Staat getroffen hat: Das unpartec 
iische Gericht undseineRechtsgarantien (wer
den) durch eine Organisation unmittelbarer 
Klassengewalt verdrängt, die sich in ihrem 
Vorgehen ausschließlich von Erwägungen po
litischerZweckmiifJightit leiten läßt (S. 160) -
eine Horrorvorstellung, die leider unter dem' 
Banner des Sozialismus geschichtliche Reali
tät wurde. Nicht nur das Strafrecht, u. a. auch 
die BedeuJ:ung des Staatsrechts wird von Mar
xistInnenheute anders bewertet. Offe und Ron
ge(4) z.B. haben in ihren Arbeiten auf eigenstän~ 
dige Funktionen.undlnteressen des Staates in
nerhalb der kapitiilistischen Wirtschaftsordnung 

, hingewiesen. 
Bei all dieser sehr harrschen und klaren Kritik 
am starken Hang zum Dogmatismus, den Pa
schukanis' Rechtstheorie und andere Spielar
ten orthodoxermarxistischerGesellschaftstheo
rie aufweisen, muß doch noch auf die emanzi
patorischen Seiten hingewiesen werden: Die 

nüchterne Sicht des Rechts als Ergebnis wirt
schaftlicher Interessen und. gesellschaftlicher 
Ktäfteverhältnisse; das Postulat, daß Rechts" 
wissenschaft sich sehr wohl mit den Auswir
kungen ihrer Arbeit. in der Gesellschaft zu 
beschäftigen hat, also zu einem großen Teil 
auch Rechtssoziologie zu sein hat; damit auch 
die Erkenntnis, daß Rechtsreform allein ohne 
Veränderungen an der ökonomischen Basis nur 
eingeschräilkt möglich ist bzw. kaum etwas 
bewirkt. 
Seiner Kritik an der materialistischen Rechts
auffassung'muß ich großteils zustimmen; er ~t 
sehr deutlich schon damals die Probleme einer 
solchen Auffassung gesehen. Wenn er aller
dings vongefährlichenHoffnungen spricht, die 
eine solche Auffassung weckt, so. hat er voll

, kommen recht, Was deren vereinfachendes und 
slogmatisches Postulat des zwingenden, baldi
gen Absterbens des Rechts im Kommunismus 
betrifft. Soweit er el! aber ablehnt, die Vision 
einer Gesellschaft freier; selbstbestimmter 
Individuen ohne staatlichenZwangsapparatund 
wirtschaftlicher, politischer und rechtlicher 
Unterdrückung zur Leitlinierechtswissenschaft
licher Arbeit zu machen, ist seine Kritik ZQ
r!ickzuweisen. 
Denn ungeachtet der fast unüberwindlichen 
Hindernisse, die der Verwirklichung einer sol
chen besellschaft im modernen Industriestaat 
entgegenstehen, muß meiner Meinung nach 
auch die BeSchäftigung nlit dem Recht einem 
Ziel dienen, das über die Ordnung des Rechts
stoffes hinausweist. Der Wissenschaftler muß 

"KLASSISCHE" MENSCHENRECHTE: 

nur seine Werte explizit machen und Prämis
sen, von -denetl er bei seiner Arbeit jeweils 
ausgeht, klar darlegen. Kelsenhat es -vielleicht 
njcht unbedingt bewußt - mit seiner "reinen" 
Trenrtung von Rechtsnormen und Rechtswirk
lichkeit seinen Epigonen leichtgemacht, eine 
inhaltsleere, rein normative Betrachtung des 
Rechts zu betreiben und zu lehren, die alles aus-

- klammert, was eine kritische und emanzipato
rische Haltung zum Phänomen Recht fördern 
könnte. TrQtzdem glaube ich. daß die Intentio~ 
nen des jungen Kelsen "linker" waren als das 
perspektivenlQse Herumlavieren mancher heu
tiger sozialdemokratischer Rechtspolitiker. Er 
hoffte auf eIDe "Usurpation" eines von allen 
Ideologien gereinigten Staatsapparates durch 
die Sozialdemokratie und die Möglichkeit der 
Überwindung der ökonomischen. Macht des 
Kapitalismus durch die politische Macht des 
Parlaments. • 

('1) Alle Zitate von P aschukanis und Seitenan
gaben aus: Allgemeine Rechtslehr/! und Mar
xismus 
(2) Alle Zitate und Seitenangaben bei Kelsen 
aus: Allgemeine Rechtslehre im Lichte lTUlte
rialistischer Geschichtsaujfassung 
(3) siehe z. B. die Broschüre: Rechtssetzung in, 
der entwichtlten sozialistischen Gesellschaft. 
S.15 ff. 
(4 )siehez.B. ClausOjfeJVolker Ronge:Thesen 
zur B!!gründung des Konzepts des" kapitalisti
schenStaates" und zur mciterialistischenPoli
.tikforschuTJg 

Anstelle der Freiheit die 
bürgerliche Freiheit ... 

Michael Wiinmer 

Jahrzehntelang zeigen schon die, 
Politiker des Westblocks auf den 
Ostblock, um den dortigen Man-

gel an bürgerlichen Freiheits
rechten respektive deren Verlet

zung zu beklagen. Heute weiß 
man nicht mehr so sicher, wie 

lange sie das noch- können 
w(!rden. 
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Sicher istnur eines: Di~ Ansprüche einer sozia
listischenMenschenrechtskonzeptionübertref~ 

fen sowohl den "real existierenden" Sozialis
mUS als auch das im bürgerlichen Staat erreich
te Niveau bei weitem. 

. Eine Diskussion über' sozialistische Gnmd
rechtskonzeptionen zu einem Zeitpunkt, da die _ 
Veränderungen in den Ländern des real existie
renden Sozialismus. eine atemberaubende 
Dynamik entfalten, scheint müßig. 
Die in einer ungeheuren Dichte herangetrage
nen Informationen bilden den idealen Nährbo
den für einen gerade österreichtypischen Spe
kulations- und Sensationsjournalismus. Lächer-

lich antiquiert wirkt da dasBemühen, die Grund
rechte, die Menschenrechtsfrage aus der Sicht 

, des angeblich "vollkommen überholten" wis
s~chaftlichen Sozialismus zu interpretieren. 
Sinn hat ein solches Unterfangen nur, wenn es 
gelingt, denZusanunenhang zwischen abstrak
ten Begrifflichkeiten und ihren realen Voraus
setzungen henustellen. Ein schlechter Mar
xist, <!er hiernichtmiteinem (menschen-) rechts
geschichtlichen Exkurs beginnen würde. 
Als erster Ansatzpunkt drängt sich geradezu 

. das antike Griechenland auf. Die frühesten 
demokratischen Forderungen nach Freiheit und 
gesellschaftlicher Gleichheit erhöb die älteste 
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Sophistik. Hiipias von Elis und Antiphon-stel
len einer Untersch~idung zwischen Hellenen 
und Barbaren eine aus der menschlichen Natur 
stanunende Gleichheit gegenüber. Lykophron 
erhob die Forderung nach Abschaffung der 
Adelsvorrechte. Noch weiter ging Alkidamas 
mit der Forderung nach einer Abschaffung der 
Sklaverei. Skalle leiteten ihr progressivesGe
dankengut auS derGemeinsamkeitder biologi
schen Natur, aus dein natürlichen Treiben der 
Menschen ab und begründeten damit . das 
"Naturrecht",die Rechtsgleichheit der Men
schen. TImen gebührt,das Verdienst, erste An~ 
sätze der allgemeinen Menschenrechte formu
liert zu haben.{l} 
Als nächstes· die berühmte Aristotelil'che Ge
rechtigkeitslehre. Für Aristoteles..war die Ge
rechtigkeit eine apriorisch vorgege~ne Idee, 

. die als .gesellschaftliches GestaltungsPrlnzip 
gelten sollte. DieserobjektiveIdealismus sowie 

die gesellschaftlich-historischen und klassen
mäßigen Schranken versperrten ihm aber we
selltliche Einsichten in d~ Problem der sozia
len Gleichhei~. Drastisch hebt sich von dieser 
Forderung die Realität einer Sklavenhalterge
sellschaft ab. Aber' auch die philosophische 
Legitimation eben dieser Gesellschaft ist natur
rechtlichen Ursprungs. 

Von Sklavenhaltern ;, , 

und Herrenmenschen 

So zum. Beispiel argumentiert Gorgias, ein 
Vertreter der jüngeren Sophistik, daß esN atur
gesetz sei, daß nicht das Stärkere vom Schwä
·cherengehindert,so'nderndLlSSchwächerevom 
Stärkeren beherrscht und geführt werde, dajJ 
das Siärkerevorangeheunddas Schwächere 
folge (2). Doch es kommtnooh dicker; eine sehr 
vertraut klingende Ansicht vertritt Kallikles, 
ein Schüler des Gorgias: Die Demokratie wäre 
,eine verkehrte Welt, in der die Schw.achen. die, 
zu gleich die große Masse darstellen, die Ge
setze machenmit dem Ziel, die vonNaturaus 
Stärkeren einzuschüchtern, damit diese nicht 
mehr begehren .... Doch die NatuT selbst offen
bart ja, ,daß es gerecht. ist, dßjJ der tüchtige 
Mann mehr hat als der weniger tüchtige und 
der stärkere n'u!hr als der scb~ächere ... Wenn 
aber eines Tages ein Mann aufsteht,dervon 
Nilturgenug Kraft hOl, der schattelt alles ab, 
zerteißtseine.Fesseln und entflieht, er tritt all 
unser Geschreibsel, all 'unseren Schwindel, an 
die Zaubersprii,che und alle widernatürlichen 
Gesetze mit Füßen, er der bisher Sklave war 
steht auf und offeribartsich als uns~r Herr, da 
erstrahlt plötzlich das Recht der Natur in ihrem 
Glanz (3). Gleich hier sei die Hoffnung geäUßert, 
daßbeiffiLesendi~esZitatessichindenKöpfen 
der Lesenden ein Bogen spannt ; an dessen 
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Anfang Kallikles' Sklavenhaltermentalitätsteht, 
gefolgtvonMacciavellis zynischem "il princi
pe'~. dem krassen Sozialdarwinismus der be
ginnenden Industriegesell~haft, der Herren-

, menschenideologieeines Nietzsche und deren 
Realisierung durch den' Hitlerfaschismus, der 
sich letztendlich nicht lapge mit dem Zertram: 
peln ''widernatürlicherZaubersprüche'' aufhielt, 
sondern gleich tonnenweise Bücher verbren
nen ließ, ja nicht vor der physischen Vernich~ 
tung der Gedankenträgerlru;1en selbst zurück-
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Gewalt in eine willkürliche die dritte und letllte 
gewesen ist. (4) Die in der französisChen Revo~ 
lution geforderte "Gleichheit, Freiheit und Bill· 
derlichkeit" brachte nebst Illusionen die bald 
vergingen: die bürgerliche Gesellschaft her
vor: anstelle der Freiheit die bürgerliche Frei
heit, anstelle. echter Gleichheit die bürgerliche 
Gleichheit und ,anstelle der Brtlderlichkeit den 
Kampf zwischen Proletariat und Bourgooi8ie. 
Hinter den Gleichheitserklärungen stand die 

. aufstiebende Bourgeoisie, die unter detGleich~ 
heitder Menschen \jl1d Bürger die Abschaffung 
aller mittelalterlichen, fronherrlichen. stlindi
sehen und sonstigen feudalen Privilegien ver
stand. 
Das bürgerlich-demokratische Rechtsverstllnd- ; 
nis mußte sich auf die formalrechtliche und po
litiScheGleichheit und Freiheit beschränken . 
Fragestellungen bezüglich der E.ltistenz von 
Privateigentum an den Produktionsmittelrt und 
Ausbeutung sowie Über die daraus resultieren
de sozialökonomische Ungleichheit hatten hier 
keinen Platz. Zwar anerkennt Engels, daß die 
französische Revolution das Prinzip der Frei
heit durchgesetzt habe, daß dieses Prinzip je-
dOch von den Unterdrückten selbst erst durch· 
geführt Werden müsse. eS) Daß der Satz, daß ein 
Sozialismus, der nicht die Errungenschaften 
der bürgerlichen Revolution als integrierenden 

schreckte. Doch Gemach, Gemach. Mitgroßen BestandteUbesitzt, zum Scheitern verurteilt ist, 
Schritten Jahrhunderte überspringend geIan- ausgerechnet von Stalin stammt, also ausge
,gen wir zu besonders markanten und berühmt. rechnet von dem, der alles tat um soetwas zu 
gewordenen naturrechtlichen Ansätzen in der . verhindern, darf nicht. davon akblenken, daß 
Aufklärung.' .' dieser Gedanke richtig ist. (6) Genausowenig 

Mit dem Aufkommen der Städte und damit der darf die. Erkenntnis, daß die Verwirklichung 
mehr oder minderenlWickelten Elemente des kollektiver,sozi3IistischerMenschertrechte,nur 
BüfgertumssowiedesProletariatstauchenauch bei gleichzeitiger Aufhebung des Privateigen
die Gleichheitsforderungen als Bedingung für tUms an Produktionsmitteln möglich ist, nicht' 
,die bürgerliche Existenz auf Marx wies im Grund für ökonomischen Determinismus und 
, Kapital nach, daß die Warenform als die allge- dogmatische Besserwisserei sein. 
meinste Form der Warenproduktion und das Aber gerade wenn man die inhaltliche Unergie
Verhältnis der Menschen zueinander als Wa- bigkeit und die Beliebigkeit des Naturrechts 
renbesitzer als herrschendes gesellschaftliches sieht, wäre es doch im Sinne einer pluralisti
Verhältnis die historisch-gesellschaftlichen sehen und <kmokratischen Rechtslehre,aucla 
Voraussetzungen für Forderungen nach marxistische Ansätze zu berücksichtigen. • 
menschlicher Gleichberechtigung, für die Ar.ti~ 
kulation von Menschenrechten in politischer 
und ideologischer Form sind. Die im Feudalis
mus', entstandenen kapitalistischen ökonomi
schen Verhältnisse verlangten objektiv nach 
einerIl gewissen Maß an Gleichheit, Gleichbe
rechtigung und Freiheit. 
Seine überlegungen über die Gleicheit als 
Bedingung für die bürgerliche Existenz. faßt 
Rousseau in den Worten zUsammen: 
Wollten wir dieETitwicklung der Ungleichheit 
im Zusammenhang mit diesen Veränderungen 
verfolge1J.; so würden wir finden, dßjJ die Ein- . 
führung des Eigt;ntumsrechts die erste Stufe, 
die Einsetzung einer obrigkeitlichen Gewalt 

(1) H. M. Grimsehl, Zur Entstehung und Ent
wicklung der Naturrechtslehre, S. 73 
(2)H. Diels, DU: Fragmente der Vorsokratiker, 
S.271 
(3) ebenda, S.353 
(4 )J.-J. ROlqseau, Über Ursprung und Grund
lagen der Ungleichheit unter den Menschen, 
ß·1l7 
(5)F: Engels, Materialien zum "Antidühring", 
MEW 20, S7I (588) , 
(6)J.Sta.1in, Schlußakte, 19. Kongreß der Bol
schewistischen Partei 
Siehe auch S. 18, Bücher zlim"Thema 

Seite 15 



DAS VÖLKERRECHT VERSCHIEDENER SYSTEME 

Wirtschaftliche· Interessen 
gegen Selbstbestimmung 

Echsel Katharina 

Als Zweig der marxistischen 
Rechtswissenschaft ist dte sowje
tische ·Völkerrechtswissenschaft 

betont parteiisch. Sie geht also 
vom Nutzen der aufgestellten 

Lehrmeinung für die politischen 
Ziele der UdSSR aus. 

(Henn-Jüri Uibopuu) (1) 

vung anderer Völker und der Einmischung in 
deren innere Angefegenheiten. Es läßt allen 
Strömungen, die sich heute die Überwindung 
des Imperialismus zum Ziel setzen, weitenRaum 
undfördert sie unmittelbar. Es ist unter allen 
Normen des geltenden VölkerrechtsdiJsjenige 

. Prinzip, das diJs Recht derVölker auf interven
tionsfreie Erneuerung ihrer Existenzformen am 
umfassendstenformuliert . (2) 

Daß dies die Meinung bürgerlicher Völker
rechtler nicht sein kann, leuchtet ein. Vielmehr 
verstehen diese daS Selbstbestimmungsrecht 
lediglich als politischeM~e. Begrtlndetwitd 

D· F d·· h· d· Z· enh dies mit dem Hinweis auf diebloß allgemeinen le rage, le SIC m lesemusamm ang 
Formulierungen der Satzung der VNund die aufdrängt, ist, ob diese Aussage nur auf die 

UdSSR ailwendbai ist, oder anders formuliert: Unverbindlichkeit der Resolutionen . der 
ob jemals eineh~schende Lehre ~getroffen Generalversammlung. (3) 

'Yll"de, die sich gegen die Interessen des jewei- Dahinter stecken ~ natürlich - wittschaftliche 
ligen Staates, in dem sie vetreten wird, richtet !n,teressen. Zwar ist der "klassische" Kolonia
Wie und zu welchem Zweck völkerrechtliche lismus selbst für die usA kein adäquates (aus
Normen in gegensätzlichen Gesellschaftssy- reichendes) Mittel zur Machtausübung mehr, 
sternen entwickelt und interpretiert werden, doch wollten (und konnten) die ehemaligen 

. soll hier anhand des Selbstbestimmungsrechts Kolonialherrn nicht auf wittschaftliche und 
der Völker und den damit in Zusammenhang damit auch pölitische Einflußnahme verzich
stehenden Normen des Völkerrechts dargestellt ten. Das Problem hiebei ist, das dadurch eine· 
werden. . ernsthafte Durchsetzung des Prinzips der Selbst~ . 

. Politische Maxime 
oder iuscogens? 

Auf Grundlage der Artikel 1 und 55 der UNO
Charta wurde sowohl in der Deklaration über 
die Gewährung der. Unabhängigkeit an die 

~ k,olonialenVölkerl960(ResI514/XV44.Dok.). 
als auch in derPrinzipiendeklaration 1970(81. 
Dok.) durch. die UNO-Vollversammlung fest
gestellt, daß alle Völker das Recht haben, völlig 
frei und ohne Einmischung von außen über 
ihren politischen Status zu entscheiden und 
ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle' 
Entwicklung z~ gestalten. Von seiten der sozia
listischen Völkerrechts lehre wird diese - in der 

. Präambelder Resolution 1514 festgeschriebe
ne - Bestimmung als authentische Interpreta
tion der UNO-Charta angesehen, weswegen sie 
normativen Rang besitzt Weiters ist das Selbst
bestimmungrecht.eine Norm des ius cogens, 
seinem Inhalt nach einallgemein-demokrati
sches Prinzip des Völkerrechts. Es richtet sich 
gegen die. imperialistische Politik der Verskla-
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bestimmung, in der jetzigen Machtkonstella
tion, praktisch unmöglich sein wird Deutlich 
wird· dieses Dilemma, betrachtet man/frau die 
Einflußnahme "westlicher" Banken und Kon~ 
zeme auf die Politik von "Dritte Welt"- Staaten. 
In der Kolonialzeit ihrer Lebensgrundlagen 
beraubt, gezwungen , l>illige Rohstoffe für 
unseren Wohlstand zu produzieren, . befmden 
sie sich nun in einer neuen Qualität vop.Abhän
gigkeit, im Zeitalter des Neokolonialismusund 
der Schuldenkrise. Der durch Zinsrückzahlun
gen bedingte Abfluß von Nationaleinkom
men, das ~wachsen der Direktinvestitionen 
vonMonopoluntemehmen, der Zwang zur stär
keren Nutzung des internationalen, kapitalisti
schenBanken-, Währungs~ und Finanzsystems 
machen den Aufbau einer eigenständigen Wirt
schaft in den (zYnisch so benannten) "Entwick
lungsländem" praktisch unmöglich. Und hier 
schließt sich der Teufelskreis, der sie irl immer 
bedrückendere Abhängigkeit führt. Wo der 
westliche Bourgeois in Zusammenarbeit mit 
dem einheimischen, hörigen -meist in Form 
eines diktatorischen Regimes -jegliche Prokla
mati~ über Selbstbestimmung und Souveräni-

tät ad absurdum führt. Ganz abgesehen von 
Hunger, Elend, UmweltzersWrung ..... 

Zurück zum Rechtlichen: 

Interventionsverbot 

Im Jahre 1981 wurde die Deklaration über die 
Unzulässigkeit, der Intervention und Einmi
schung in die innere.n Angelegenheiten der 
Staaten von der GV d«rr VN angenommen, laut 
H. P. Neuhold vom radikalen Flügel der "Drit
ten W elt"durchgedrücktund wegen derwestli
chenAblehnung nicht verbindlich ... wird sieals 
Instrument politischer Polemik dienen; (4) 

Man/frau beachte: Die R~solution wurde mit 
120 gegen 22 (einschließlich Osterreich!!! -
wobei ja Österreich an e.inem weiten und. 
möglichst präzisen Interventionsverbot ... gele
gen. sein rnuß) bei 6 Enthaltungen angenom
men; aber "vom Westen" abgelehnt, wegen der 
unannehmbaren Beschränkungen der 
Pressefreiheit (S). 

PolemikerInnen könnten nun meinen, daß den 
westlichen Demokratien auch die permanente 
Souverä:riität (anderer) über die Naturschätze 
ein Dom imAugesein körinte, oder daß es mit 
unserer wunderbaren Pressefreiheit nicht so 
weithenein kann. Daß die derzeitige Worma
tionsordnung ein Machtinstrument ebendieser 
Demokratien ist, das sie nicht ohne weiteres 
aufzugeben bereit sind. Erhellend dabei die 
TatsachederQuasi-MonopolstellungderUSA 
im Wormationssektor, die fast den gesamten 
Äther beherrscht. So beweist,uns die "Weltöf
fentlichkeith täglich, daß der Imperialist in 
Moskau sitzt, General Motors ein Institut zur 
Wohlstandspflege ist und man ja überhaupt 
nicht so recht weiß, was in EI Salvador derzeit 
passiert; schließlich kann man ja nicht .alles 
wissen. 
Und in EI Salvador hagelt es weiter dollarge
stützte Napalmbomben - unter Ausschluß der 
Offeiltli~hkeit. • 

(lJaus: Österreichisches Handbuch de$.Völ- . 
kerrechts, 1/1983, Rz /49 
(2) siehe: Völkerrecht, Teil I, DDR Staatsver
lag, 1973, S. 269 
(3) Öst. Handbuch des Völkerrechts, Rz /478 
(4) ebenda, Rz 1376· . 
(5) ebenda, Rz 1377 
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EINE, FROMM' seHE AUSEINANDERSETZUNG ... 

NICHTS ALS EINE FROMME ILLUSION? 

Humanistischer Sozialismus 
Wolf gang Richard Knapp 

Der SoZialismus will nicht nur 
die Mängel des Kapitalismus be
heben, sondern etwas verwirkli
chen, w~ es noch nicht gibt. Er 

hat ein Ziel, das die empirisch 
gegebene gesellschaftliche Reali

tät tr~n$zendiert,jedochaul 
realen Möglichkeiten ,beruht. 

In einer Auseinandersetzung mit dem humani
stischen Sozialismus geht es Fromm um die 
Darlegung jener Prinzipien, die der Idee eines 
humanistischen Sozialismus zugrunde liegen, 
sowie um das, Festhalten jener UIimittelbaren 
N abZiele lUldTeilziele, die zu deren Verwirkl,ic 

chung führen sollten. 

Der Einzelne' 
und die Gesellschaft 

Der höchste Wert in allen gesellschaftlichen 
lUldökonomischen Einrichtungen soll dem 
Menschen zukommen. Die' Gesellschaft hat ' 
Bedingungen zu schaffen, die die Entfaltung 
seiner Möglichkeiten, s.einer Vernunft, seiner 
Liebe, seiner Kreativität, ... bieten. Da man 
davon ausgehen kann, daß die volle Entwick~ 
lung des Einzelnen die Voraussetzung für die, , 
volle Entwicklung' aller ist, müßte der Gesell
schaft daran gelegen sein, die Verkrüppelung 
und Entfremdung des Menschen zu überwin
den, um anstatt dess,en den Einzelnen zu wirk
licher Freiheit und Individualität gelangen zu 
lassen. Wenngleich es der Gesellschaft nicht 

'möglich ist, ihre Mitgiieder von Herdentieren 
zu Individualisten zu verwandeln, sollte es ihr 
im Sinne ihrer Gemeinschaftsinteressendanim 
gehen, aktive, produktive, verantwortw1gsbe
wußte, interessierte1D1d integreIdentitiiten (= 
entwickeltes "Selbst") zu eJ1nÖglichen, das heiß! 
jede Verhinder1D1g der "Selbst"-Entwicklung 
zu vermeiden. ' 

Macht & Besitz 

Das höchste Prinzip des Sozialismus lautet: 
Der Mensch hat vor den Dingen, das Leben vor 
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dem Besitz und die Arbiit vor dem Kapital 
Vorrang.' , 

Macht darf (nicht länger) auf Besitz ,beruhen, 
sondern auf schöpferischer Leistung. Der 
Mensch darf nicht von den Umständen, son
dern die Umstände müssen vom Mensc):len 
beherrscht werden ~ und zwar nichtvon einem, 
sondern von einer Vielzahl. Dies setzt voraus, 

ErlchFromm 

, individuellen Integrität und Initiative - zu ver
meiden ist es notwendig, daß der Staat wirksam 
von seinen Bürgem kontrolliert wird und die 
ge!IßUschaftlicheund politische MachtderGroß
unternehmen gebrochen wird. Dem gegenüber 
könnten alle Möglichkeiten dezentralisierter, 
freiwilligerZusammenschlüsseimBereich von 
Produktion und Handel sowie lokaler kulturel7 

, ler und gesellschaftlicher Aktivitäten ausge
schöpft werden; 

Freiheit zu ... 

D~r Wunsch nach Freiheit manifestiert sich 
von den Anfangen der Freiheitskämpfe bis zur 
Verankerung der Freiheitsrechte in,den ·ver
schiedenen westeuropäischen Verfassungen. 
Schon Hegel mußte sich allerdings die Frage 
gefallen lassen, warum der Kampf um die Frei
heit mit der Erreichung des bürgerlichen Staa
'tes beendet sein sollte. . 
Der hUmanistische Sozialismus tritt nicht nur 

, für die Freiheit von Angst, Not, Unterdtückung 
,und Oewalt,' sondern auch für die Freiheit zu 
handeln ein. Es geht um die Freiheit, aktiv und 
verantwort;!ichan allen Entscheidungen, die 
den Bürger betreffen, teilnehmen zu können. 

daß jeder MellSGh "Selbst"-Zweck ist und nie- Diese Entscheidungsfreiheit verlangt allerdings 
mals zum Mittel für die Zwecke eiries anderen' , erneut Verantwortungsbewu8tsein für,' seine 
gemacht werden darf. Einem anderen Untertan .' Mitbürger,Interesse und Integrität. 

zu sein, weil dieser Kapital hat, entspricht den 
, Prinzipien' des humanistischen Sozialismus 
keinesfalls. Im Gegenteil, seine Idee wurzelt 
vielmehr in der Überzeugung von der Einheit 
der Menschheit (nicht aber in der Einheitlich
keit oder Uniformität) 1D1d in der Solidarität 
aller. Jede Verherrlichung von Staat" Nation 
oder Klasse ist wider die auf Sozialismus & 
HumanismusbasierendeIdeeundWertvorstel~ 
lung. Emb Neubelebung der Ideen und Werte 
unserer westlichen ','Kultur" ist in diesem Sinne 
überfällig. Es, wirkt ja geradezu grotesk, um 
nichtzu sagen widerlich, -wenn man bedenkt, 
wie sich eine Vielzahl von Menschen und 
Gesellschaften einer (Staats-) Ideologie, einem 
von'(Staats-) Demagogen g~edigten Patrio
tismus unterwerfen, ohne dabei die Tat-Sachen 
und Taten ,des Staates (was auch immer, wer 
auch immer das ist) zu beobachten. Um die 
Gefahren zentraler' Planung und staatlicher 
Eingriffe - wie Bürokratisierung, Manipulation 
der Gesellschaftsmitglieder, Schwächung der 

Produktion und Konsum. 

Produkti.on und Konsum müssenden Bedilif- " 
nis~n der menschlichen Entwicklung insofern 
,untergeordnet werden, als der Grundsatz, des 
Nutzens für die Gesellschaft im Vordergrund 
steht, nicht aber der Profit, den die einzelnen 
Unternehmen davon haben. 
,Das Ziel des sozialistischen Industrialismus ist 
nicht die höchstmögliche ökonomische, son
derndie höchstmögliche menschliche Produk
tivität zu erreichen, das heißt, ~ der Mensch 
seine Energie sowohl bei seiner' Arbeit wie 
auch in seiner Freizeit so interessant und so 
sinnv,oll wie (ihm) möglich einSetzen muß. 
Um ein menschenwürdiges Leben zu führen, 

. müssen zwar zunächst die materiellenBedürf~ 
nisse befriedigt werden, doch darf der Kon,sum 
nicht in Vergeudung materieller Güter 1D1d 
sinillosen Konsum (= Kom,um nur um des 
Konsums willen) umschlagen. Die künstliche 
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'Steigerung des Konsmns ZW\l Zwecke des, ,an Bürokrlltie in den Unternehmen, sowie der, 
Profits (= Maru'pulation zum Kauf zum Zweck Zentralisiening aller F1lhrungsagenden unaus-
eines optirnalenGewinns) widerspricht. den weichlich. ' , 

sigkeit (findet er etwa. keine Vorschrift); Nicht
zuStändigkeitundÜberlegenheitgegen~berdei1i 
,"Bittsteller" aus. ' 

Ideen des humanistischen Iridustrialismus;' Das größteÜbelder B~~ wo auch immer 
grundlegend. ' wir ihnen begegnen, liegt darin; daß sie einer
. Ihm entspricht vielmehr die Wiederherstellung seits keinerlei VerantWortungfü:i:ihre Tätigkei
einer politischen Demokratie in ihrer .wahren ten übernehmen beziehungsweise tragen müs
Bedeutung: echte'BeteiUgung gut iriformierter sen," auf der anderen' Seite aber oftnla1szum 
und verantwortungsbewußter Bürger anall~ Hindernis fü:i: aktive oder interessierte Bürger 
sie betreffe~enEntScheidungen. Eme deino- werden können. Und tatsächlich werden .. Sie 
kratischeKontrplle allerwirtschaftlichenAkti- lälunen die lQitiativeund erzeugen ein tiefes 
vitätendurch,die darari. Beteiligten (Arbeitet, . GefUh1. der Ohnmacht. Der Bürokrat zeichnet 
Angestellte .•• ) ist angesichts der hOhen Dichte , si~h durch eine obscure Mischung vOn Hilflo-

Das Zieldes humanistischen Sozialismuskimn· 
nur erreicllit werden, wenn die größtm,Ögliche 

, Dezentralisierung vorgenommen wird, die sich 
, gerade noch mit jenem Minimum an ZeniraIi." 

sierung vereinbaren läßt, das fü:i: d,as Furiktio
nieren ,einer 'Industriegesellschaft notwendig 

'~ '. 
Quelle: Erich Fromm; Ober;den Ungehorsam; 
dtv, Manchen 1988 ' 

Bücher zum 
Thema 
• EugenPaschukanls:AllgemeineRechts~ 
lehr,e uruJ).tarxisfftUS ~ Versuch einer Kritik 
der .juristischen Grundbegriffe. Archiv 
sozialistische. Literatur, Verlag NeueKri-, 
tik,Ftankfurt 1970 (3.Aufl.).' . 

.• Hans KeJsen: Allgemeine 'Recht~lehre 
imLichte maierialistischerGes~hichtsaup 
fassung. In: Demokratie und Sozialismus'
Ausgewiihlte 'AufsitZe von Hans Keisen, 
hg; vonNorbert ~ser, Verlag der Wiener 
VOlksbuchhancUung, Wien 1967. . 

• No~bert' Reicb, HanS-Cbrlstlan Ret· 
~behEinführlUlgindIJssozi!.distische8echt. 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung,München 

.. 1975. . ' 

• Norbert Reicb (Hg.): Mariistische ',mJ 
so?ialistische Rechtstheorie. Athenll.um/ 
Fischer-Taschenbuch' Verlag, Frankfurt 
1972. 

• Norbei1Reich: Hans Kelsen undEugen' 
Paschukani$.In: Reme Rechtslehre' und -: 
marxistische RechtStheorie, Schriftenreihe 
des ·I(elsen-Instituts. Bd. 3, Manz-Verlag,. 
Wüm 1978. 

• RechtsetilUlg in tkr entw;ickeltensozia
listischen Gesellschaft, Staatsverlag . der 
DDR, Berlm 1989, . , 

• Off~, Volket Ronge: Thesen zUr Be
. griindung tksKOnzeptstks "kDpitalistischen 
Staates" und ZIlT materialistischen 
folitikforsch~;In: C.' Pozzoii (Hg.):. 
RahJnen~en und Schranken staat
lich~ Handeh1s. Frankfurt 1976. 

'. Aij!er: Die Staatsai"ffassungdes'Mar~ 
xi,y1'liüs. Wien: 1922. , 

, • Fromm: < Ober denUngehorsam.dtv, 
München 1988. 

• Völkerrecht, 2 Bde., StaatsV'erlag der 
DDR, Bedin 1973, ' 
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Aus aktuellem Anlaß: 
" .' 

Dienstweihnachtsbaum ,. 
ErlaßfUr diePoHzei · 

.. r -" . 

In Nilulersachsen (BRD) existiert oder dUrch Wnrallende DwBm in ihrer Funk
./ür die PoUzei ein Erlaß des In-' tion zUbeeintriiChtigende An1ag~n vorhanden 

nenministeriums"über die Be- ~~deln,derBe1euchtung:Die DwBm sind 
, "ha"'dlungl'onDienstWeihnilChts-~ mit weiluIachtlichem Beharig nach Maßgabe 

bäumen (DWBm) -WePtnacht-' des DienStstellenleiters zu versehen. Weih-, 
. serlaR".Es han. delt sich bei dem 'nachtsbaUmbCleuchtung.Iie~j..euchtstoffwir

'P , ' ' \ kung auf dem Verbrennetl eines Brennstoffes. 
, /olgendttn Text um 1ieinen mit Flammenwirkurig beruht (sogenatmte Ker-

,Scherz, sondern, um geltendes . zen), dütfenn\J1" V erwendUJig find~wenn: a) 
die Bediensteten ü~die Gefahren von Feuers- . 

. Recht. Aus aktue.llem Anlaß brünsten:hlnreichen<l unterrichtet sind und b) 

wolien,dür/en'und können. wir während der Brennzeit der Beleu~htungskör
diesen Leckerbissen unseren Le'" ~ein,u;.derFeuerbekilmpfungunterwiesener 

Beamter mit FeuerlÖsch~bereitsteht. . 
serinnenund Lesern nicht v()r- AÜffuhren. von KrlJ>penspi~len und, Absingen 

enthalten; vori Weilulachtsliedern:Iri Dienststellen mit 
"Dienstwei1uiilChts~e (I;>wBm)'sindWeih- ausreichertclemPersonalkönrumKrlppenspiele 
nachtsb~Ume natUilichen Ursprungs oder na- unter Leitung eines erfahrenen.· Vorgesetzten 

, ,turlichenWeihnaChtsbllumen nachgebilde~ . zur Aufführung gelangen. Zur Besetzung sind 
, Weihnachtsbllume, die zur WeihnaChtszeit in '. folgende in der Personalplanung vorzuse~cJe 
Dienstrliunien aufgestellt werden. 'PersOneJi.notweridig: . 

.;. Aufstellen von DwBm:DwBm dürfen nur von Maria: möglichst ~eibliche B~tin oderllhn~ 
SaChkundigem Personal nach Anwejsung des lichePerson -losef: ällerer.Beamter mit Bart -

. untnittelbaren Vorgesetztenaufgestelltwerden. Kind: kleinwUchsiger ßearuter oder Al'iszubil
Dieser hat darauf zu achten, daß a)cier·DwBm dender -Esel und Schafe: geeignete Bi;!lffiteaus ' 
mitseinemunterenoderSpitzeentaegengesetz-' . verschiedenen Laufbahnen< Heilige ~ei 
ten Ende, in einem zur Aufriahme voriBaumen~ , . Könige: sehr religiöse Beamte. ' 
den geeigneten Halter eu;.gebrachtun.d befe"· Zum Absingen von.WeilmachtslitldernsteUen,. 
stigtwird; 0) der DwBmin der aaltevorrich~ siph die Bedienstetenun~An1eitung eines 
tung derart vCrkeiltwird, daß er senkrecht steh~ Vorgesetzten nach Dienstgraden geordhet uin . 
(in Schwierigen Fällen ist ein zweiter Befrnter den DwBrn auf. Eventuell vorhan<Iene Weih
heranzuziehen, der die SenkrechtsteUurigUber- nachts geschenke können bei dieser Gelegen" 
wacht,bzw. durch Zuriuewie "mehr links" heit durch einen Vorgesetzten iri Ges~t eines 

,oder "mehr rechts" o. il. korrigiert); c) im WeihnachtsJi18nnesm die Untergebenen V~" 
Unifallbereich des DwBm kein zerbrechliches· teilt werden. • 
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Aktiengesellschaften: 

Kleinaktionäre haben· 
keinen realen Einfluß 

F elix Ehrnhöfer 

In der BRD können Hauptver-
sammlunge.n oft nur unter mas
sivem Polizeischutz stattfinden. 
Angesichts 12~ bis 15stündiger 
HV beschäftigen sich Abhand-

lungen mit der «Beschränkung 
der Redezeit" und dem "Aus

kUllftsrecht des Aktionärs". In 
Österreich geht es - noch .. 
gemütlicher zu. Kritischen 

AktionärInnen steht nun ein 
Handbuch zur Seite: "Wider

spruch zu Protokoll" (1) 

Will man/frau Möslicbbiten und Grenzen 
alternativen WirkenIl in Aktiengesellschaften 
abstecken, empfielt eil Zunlk:h8t, Entllte
hung und Funktion (k!r AG :tu IImIlysieren. 
Demel/Wallner stroifon dil'lIen Komplex nur 
am Rande. Daher vorwe& Oberlegun. 
gen des Rezensenten: 
Ursprünglich warM E1aIQlfum 
und ökonomischem Sirm or~tllnillll!lj 
der verbunden; Der tl.ill .. nllitnl!!f 

tionsplittel bestimmte Will!, wo, willVltd und 
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von wem produziert wurde. Er war Geschäfts
führer; Kontrollorgan und Renditenempfän~er 
in einem. Diese individuellen Unternehmer 
wurden ergänzt (und in wesentlichen Berei
chen Ende des 19. Jahrhunderts verdrängt) vo~ 
assoziertem Kapital in GeseUschaftsform (AG, 
GesmbH etc). Kapitaleigentum und Kapital
funktion fallen dort auseinander. Der Aktio

. när ist - zumindest in erster Linie - Renditen-
empfänger, der Vorstand führt die Geschäfte, 
der Aufsichtsrat sollte ihn dabei kontrollieren. 
Was waren die ökonomischen Beweggrunde 
für die Verdrängung (kaum ein großes Unter
nehmen wird heute von einem Einzelunterneh7 

meroder einerOHG betrieben) des individuel
len durch das assoziierte Kapital? 
Demel/Wallner nennen nur die Anonymität 
und Mobilität des veranlagten Kapitals; Ent
scheidender war aber wohl der erhöhte Kapl.
talbedarf für die, in der zweiten Hälfte des 19 
Jahihunderts sprunghaft entwickelten indu
strien: Eisenbahnen, chemischeundspäter Elek
troindustrie. Ein einzelner noch so großer 
Untemehmer war nicht in der Lage, die für den 
Betrieb dieser Großtechnologiennötige Kapi
talmenge aufzubringen. Die Form des assozi
ierten Kapitals ermöglichte es aber auch über 
das eigene Kapital hinaus, fremdes Kapital zu 
beherrschen: Wer 51% des Aktienkapitals 
besitzt bestimmt allein die Politik des Unter
nclunens und verfügt damit - im ökonomi-

schen Sinn - auch über die restlichen 49%. 
Das assoziierte Kapital bildet auch die ideale . 
Grundlage für die Enstehung von Monopolen. 
Gegenüber den. einander konkurrenzierenden 
EinzeIkapitalisten bietet das assoziierte Kapi
tal die Möglichkeit der gegenseitigen Ver
flechtungen und der Absicherung dieser Kar
telle und Absprachen durch Aufsichtsratsman
date Und das Halten von Kapitalanteilen. Kon-' 
kurrenz wird teilweise ersetzt durch strategi
sche PlanlI!1g. 
Die Tendenz der Tr~ungvon Kapitaleigen
tum und -funktion verstärkt sich in jüngster 
Zeit: Großaktionäre mit beherrschender Stel
lung (damit realem Einfluß) werden seltener; 
die Rolle der Manager verselbständigt sich (v. 
a. in Gesellschaften; die sich zur Gänze in 
Streubesitz befinden). Unter zehntausenden 
Anderen ist der Einfluß·des einzelnen Aktio~ 
närs gleich null. Selbst Verteidigei: der Publi- , 
irums-AG müssen einsehen: Trotz aller Be
teuerungen vom Eigentumschaiakter der Ak
tie. auch des Kleinaktionärs, ist keine dem Ei
gentum entsprechende Einwirkung auf die Ge
schicke ·des Unternehmens festzustellen. Der 
Kleinaktionär hat im allgemeinen wenig inter
esse an der Mitgestaltung, er hat kaum Einfluß, 

. er erscheint weiterhin als funktionsloser Rent
ner, der nichts anderes will als möglichst hohe 
Dividenden ohne eigenes Zutun. (1) Wirklich . 
bestimmt wird die Geschäftspolitik von den . 
Vorstandsmitgliedern der AG (ohne jedes 
Eigentum am Aktienkapital), eventuell einzel
,nen Großaktionären und den Banken (v .. a. über 
das Depotstimmrecht, das sie für die, bei ihnen 
hinterlegten Aktien von Kleinaktionären ausü
ben): An den HV von zweiunddreißig der größ
tenBRD-AGs nahmen nur 64,5% der Aktionä-, 
re teil; 53,63% der vertretenen Aktien wurden 
allein von den fünf größten Banken vertreten 
(In 19 Fällen erreichten diese fünf Banken die 
Mehrheit der Stimmrechte), Sel1;>st wenn die 
Kleinaktionäre koordiniert auftreten, würden, 
hätten sie damit keine Chance sich durchzuset
zen; Das bestätigen indirekt auchDemel/Wall
ner: Selbst bei ihren größten Abstimmungser
folgen erreichten die kritischen Steyr-Aktio
näre nie mehr als 1 Million Stimmen - bei 

, einem Grundkapital von 2 Milliarden sind das 
0,05%. 
Konzentriert man/frau sich daher statt auf den 
juristischen Schein auf die soziale Wirklich
keit und die ökonomische Funktion der Klein
aktionäre, dann stellt .sich die Aktie eher als 
risikobeladene Sparform dar. "Eigentümer
. funktionen" nehmen die Kleinaktionäre ange
sichts der Mehrheitsverhältnisse mit gutem 

Grund nicht wahr. Der RezenSent teilt daher 

die Auffassung DemellWallners die Nichtteil" 

nahme der meisten Kleinaktionäre auf den 

Hauptversammlungen sei auf deren Unkennt
nis ihri;\r ReChte und Möglichkeiten zurückzu
führen (S. 5) ebensowenig wie d,ie Aussage, 

daß es an den Aktionären alleme liege, ob und 

wie sie ihre Rechte nutzen (S. 11). Die ökono-
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mischen MachtvedJ.iPtl'Iisse - und nicht die 
juristischen"Eigeilt1lmer" - bestimmen auch 
das reale Bild einer AG: So dienen etwa Auf
siChträte -~tgegender~ftl.hrendenBezeich-

'" nung ~i:n.ich.t zur Beaufsichtigung des Vor
stands;'S&ndem sichem die Verflechtung mit 
anderen Koniernen ab: DemI!lIW almer fUhren 
d~ Beispiel an, daß 20% Streubesitzer bei der 
AUA kernen einzigen Aufsichtrat entsenden, 

,wohl aber ,das mit'3% beteiligte Konkurren-
, , zuntemehmenSWissair'(S. 105). Selbst die 

Dividende spiegelt nicht den tatsächlichen 
Gewinn wider, sOndemist gerade so hoch als 
unbedingt n(Stig, um ,die Aktionäre (also die 
"Eigentümer'') bei der Smrtge zu haltefi. 
Die rechtliche Entwicklung trägt dieser OlID~ 

'maCht derKleinaktionlb;e irisofern Reclmung, 
als sie diese auch ihrer bloß fannellen Rechte 

. beraubt: J>artizipafitcm und Besitzer junger 
Aktien haben nut ein (eingeschränktes) Aus
kunftsr~cht. Wer AnteileaneinemInvestment-" 
fond besitzt" hat' auch juristisch keine Rechte, 
eineS Aktienbesitzers (Diese übt hier vOnvom-' 
herein die Bank aus); die Regierung plant auch 
irlOsterreich die Einführung von Mehr$timm
recl:ltsak~en: Mit 5% nomirie11en. Anteil am 
Aktienkapital wllrendann bis zu 50% der 
Stimmrechte veJbunden.· , 
KÖnnen krirlScheAktionäre angesichts dieser ' 
Machlverhi11nisSe 'gar nichts bewirken? Si
cherist es mögllCh.die AktiengeseUschai"tenin 
~ühevoller Kleinarbeit davon zu übeneugen, 
auf einen Teil ihres Profits zu verzichten und 

dafürdie Um~eltnichtzu Zerstören, die Bezie-' 
hungen zuSl1dafrikaabzubrechen et' cetera. 
Das Auftreten auf HauptVersamrnlungen kann' 
aber die ÖffentlichkeiffUr diese Anliegen sen
sibilisieren unddadurchentsprechende gesetz
liche Regelungen beziehUngsweise Entschei
dungen des Staates als Eigentllmer erzwingen. 
DemellW almer illustri8iendies' anband der 
Beispiele Steyt:undBayer sehr anschaulich (S. 
22ft). Weit bedeutender als der Nutzen von 
Hauptversammhmgen als Trib11ne fIlr. fort
schrittliche Inhalte wlire der Zugang zu str8te

, gischen Infonnationen~ . Entscheidungen l1ber' 
die weitere Jmtwicklung des Unternehmens 
'trifft derVorstandja aufeIer Grundlage vonIn
fannatiOnen auf politischem (etwa - mittels 
Venllzung zwiSchen Management UIid Palitie 
keni -l1ber geplante Gesetzeiläncierungen,In
vestitionsvorhaben, Genehmigungen von 
W affenexporten) und ' wissenschaftlich-tech
nischem Gebiet (Einftlhrung neuerTeclmolo
gien Und die unterschiedlichen MöglichkeiteJl 
ihrer Anwerutung) et cetera. Dmch die Mono-

. polisierung dieses, IJerrschaftswissens beim', 
Managementllluft die. demokratische Öffent-

,lichbit den EntwickllDlgen hinterher (erl'Ilhrt 
erst im Nachhinein, daß das, K1:aft,werk zum 
bevorzugtenWasserbau erldllrt wird; kann erst, 
amdie bereits eingefUhrteTechnoiogie reagie
ren). Die Möglichkeiten, die das Aktiengesetz, 
den Nctionären(un(,lderÖffe:ptlichkeit)bietet, 

, . um solch~ Infonnationen zu erlangen, sind 
äußefst d11rftig~ 

* Aus:\QmftkannnurerzWWlgen werden, wenn 
der Aufsichtsrat das Begehren unterstützt (I). 
* Bilanzen, Jahresabschl11sse und Geschäfts
berichte lesen sich wie die Märchen aus "1001 
Nacht": Ein BRD-Insider: Ich habe noch nie 
einen Vorstand getroffen, der an einer Ent
schleierung interessiertwar ,undnochnie einen 
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, der ihm ' 
nichtdabei geholfen hätte, die echtenSachver-· 
'halte zu.verdunkeln. (3) DemI!lIW allner berich-

,:ten von Uiltetnehme~ de.t:en Jahresabs~h1uß 
vOn beeideten Wirtschaftsprüfern jeweils mit 
uneingeschriilkti:mBestitigungsvennerkver
sehen wurde - kurz darauf waren sie insolve~ 
(S.,80i). 
Licht iits Dunkel dieser EntseheidUilgSPTOzes
se zubringen, der Kampf urn ein Minimum an 
demokratischeröffentlicher Kontrolle, ist WOhl 
bedeutendster Verdienst und dringlichste 
Aufgabe' kritisch.etAktio:Oirsinitiiltiven. Sie 
leisteß.damiteinenBeitragzUeinerWirtschafts
entwicklung, die sich nicht an den Herrschafts
und Profitinteressen einer sozialpartnerschaft
Hchen Oligarchie orientiert, sondern an Zielen: 
wie intakte Umwelt, ausbeutungs freies ' Vet~ 
hil1nis zu den Entwickl\Dlgsläru1em, Beendi-
gungdes R11stungswahnsinns.' ./ 

(l)MaxDemeIIJosefWallner,;Widerspruchzu 
ProtokOll, Edition ÖH, Wie" 1989 ',. 
(2) Die Aktiengesellschaft,'lI8S, S.l 
(3)zitiert nach: IPW-Berü:hte 4188, S. 30 

Aufregende Lokale' 
gibt' s"genug/-
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RECHT & GESELLSCHAFT 

Der Kolonialismus ist ein System (*) 

BRD-Türkei:. Kooperation 
gegen die Kurden 

ThomasSperlich 

Mit diesem Verfahren unter
stüttt die Bundesrepubli'k die 

türkischen Folterknechte bei der 
brutalen Unterdrückung des 

kuridschen Volkes. Welche In-
teressen hat die BRD an der - in 

zivil gekleideten - Militärjunta 
. Ankaras und wie sieht deren 
Zusammenarbeit konkret aus? 

Am 24. Oktober 1989 hat der "größte Terrori" 
stenprozeß der bundesdeutschen Geschichte" 
(Generalbundesanwalt Rebmann) am Ober
landesgericht Düsseldorfbegolmen. Neunzehn 
Mitglieder der "Kurdischen Arbeiterpartei"· 
(PKK) müssen sich gegen Vorwürfe, die von 
simpler Urkuildenfälschung über Mitglied
schaft und Unterstützung einer terroristischen 
Vereinigung (§129a pundesdeutsches StGB) 
bis zu Mord und Mordversuch an Kurden in 
Ausbildungslagern der PKK im Libanon (!!!) 
reichen, vor demselben Stnifsenat, der Ingrid 
Stroblzu fünfIahrenHaftverurteilthat, vertei
digen. 
Die Anklageschrift basiert auf tendenziösen 
übersetzungen und Zeugen, die wahrschein
lich i,n einem Naheverhältnis zum türkischen 
Geheimdienst (MIT) stehen. Pie Verteidiget 
~d V erteidigerinnen bezeichnen die KOll$truk
tion der Bundesanwaltschaft, vor allem was 
die Anklage nach §129aStGB betrifft,. als 

. "juristisch in einer Weise konfus und unfun
diert, daß wohl keine "gewöhnliche" Staatsan
waltschaft derartiges vorlegen könnte''<!). 
Trotzdem wird ein Monsterprozeß, in noch nie 
dagewesener Dimension inszeniert, der in vie
lerlei Hinsicht Besonderheiten aufweist: 
Obwohl alle UNO· Resolutionen zu "Interna
tionalem TerrorismusI' Nationale Befreiungs
bewegungen der Dritten Welt ausdrücklich 
ausklammern, da diese fut immer mit bewaff
neten Auseinandersetzungen verbunden sind, . 
deshalb aber noch lange nicht "terroristisch" 
sind, wirdjetzt erstmals eine solche von bun- . 
desdeutschem Boden aus k:tirninllli~iert. Im 
Laufe des mehrjilhrigen Ermittlungsverfahrens 
wurde die gesamte. Struktur d« kurdischen 
Exilorganisationen in Westeumpa Itujllpioniert. 
Aktivitäten der Kurden werden lJIllit ntlginn der 
Ermittlimgen mltSsiv behindert. ()(Ir PrQl.l!ß 
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fmdet in einem Hochsicherheitsgerichtssaal 
statt, der eigens zu diesem .zW~k für einen 
Kostenaufwand von 50 Mio. Os errichtet 
wurde, Die Verteidigerrechte werden stark ein
geschränkt: Selbst· in diesem unterirdischen 

. Verhandlungsbunker sitzen die Angeklagten 
nicht mehr, ·wie bisher und selbst unt,er dem 
Nationalsozialismus üblich, neben ihren Ver-

.. teidigem, sondern von diesen getrennt in ei
nem Panzerglaskäfig. Dieses Mammtitverfah
ren wird mindestens zwei Jahre dauern. Nach 
seinem Ende wird es Kosten von mehr als 150 
Mio. Os verursacht haben. Dem Prozeß ging 
eine gezielteHetzkampagne gegen den kurdi
schen Widerstand, inszeniert vOn Generalbun
des anwalt Rebmann, voraus ... (Die Aufzäh
lung der Besonderheiten ließe sich noch weiter 
fortsetzen.) 
Wasveranlaßt die bundesdeutschen Behörden 
eine so e:l\.zessive Verfolgung einer Nationalen 

. Befreiungsbewegung der Dritten Welt zube~ 
treiben? 

Vielschichtige Zusammenarbeit 

Die Bundesrepublik ist der größte aw;ländi
sche Investor in der Türkei. Seit dem Militär
putsch von 1980 gewährt die BRD der Türkei 
jährlich Kredite in Höhe von 400 Mio. DM, 
extrem niedrig verzinst und mit langer Lauf
zeit. So sind bundesdeutsche Unternehmen 
momentan auch federfUhrend am größten 
Bauvorhaben in der Türkei beteiligt: In Sü
dost-Anatolien wird an einem gigantischen 
KraftwerkS-tindBewässennigsprojekt gebaut. 

\.-.. . c:::;::;;;:: ; ,. .... . 
,.: ... : rrörnada - ... . 

(Allein der "Atatürk- Staudamm" am unteren 
Euphrat wird mindestens drei Mrd. US- Dollar, 
kosten, umfaßt die Errichtung eines fast zwei 
Kilometer breiten Staudammes und wird nach . 
Fertigstellurig den weltweit viertgrößten Stau
see bilden.) 
Aber auch die türkische Tourismusbranche 
und . die Ausiüstung der türkischen Armee 
befinden sich fest in deutscher Hand. Daimler
BernzliefertLKWs,derKrupp-KonzemPanzer 
und schwere Geschütze, bundes deutsche 
Werften rüsten die Marine aus, 1982 wurden 
hundert Starfiggter geliefert ... 
Durch die Mitgliedschaft beider Länder in der 
NATO ist die militärische Zusammenarbeit 
gegebenermaßen sehr eng. Die Türkeikontrol-

· liert den Zugang zum Schwarzen-Meer und hat 
eine gemeinsame Grenze mit der Sowjetunion. 
Sie fungiert aber vor allem als NATO- Brük
kenkopf zum Nahen und Mittleren Osten und 
ist dort im Krisenfall zur Sicherung' der Olver
sorgung der westiichen Industrienationen 
eminent wichtig, da mit Ausnahme einer 01-
leitung alle Pipelines von den Olquellen des 
Iran, des Irak, Kuwaits und Saudi- Arabiens 
zum Mittelmeer durch kurdisches Gebiet lau
fen. So finden alljährlich gemeinsame NATO
Manöver in der Türke.i statt, meist mit Beteili
gung der Bundeswehr. 

· Blutiger Kolonialkrieg 

Seit 1984 führt die, von der PKK gegründete 
"Nationale Befreiungsbewegung Kurdistans" 
die Dachorganisation des kurdiSchen Wider
standes im türkischbesetzten Teil- ähnlich~ 
PW- einen bewaffneten Unabhängigkeits-

· krieg gegen das kolonial-f~histische Regime 
Ankaras.OhnediernilitärischeundwirtSchaft- . 
liche Unterstützung der NATO, aber auch 
"Neutraler", wie Osterreich oder der Schweiz, 

. könnten sich die türkischen Militärs, mit ihrer 
700 000 Mann starken Armee, der zweitstärk
sten der gesamten NATO, diesen blutigen 
Kolonialkrieg gegen das kurdische Volk schon 
lange nicht mehl leisten.. . 

s. s.· 

Kmlno 
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. Aber die Zusammenarbeit erstreckt sich auch 
auf .:Jen polizeilichen Bereich: Zur effektiven 
überwachung aller Regimegegner wurden 
Polizeistationen und Grenzübergänge in der 
Türkei mit modernsten BRD-Computern aus
gerüstet (2). Spezialkommandos der türkischen 
Gendarmerie, die wegen ihrer Grausamkeiten 
gegen diekurdischeBevölkerung bekannt sind. 

. werden von der bundesdeutschen Antiterro
reinheit GSG-9 ausgebildet (3). 

System der internationalen 
Arbeitsteilung 

Im.Zuge des Ermittlungsverfahrens wurden, 
wie bereits erwähnt, die gesamten Strukturen 
der kurdischen Exilorganisationen in Westeu
ropa ausgeforscht. Es mehren sich die Hinwei
se, daß die Verfolgungsmaßnahmen in der 
BRD den türkischen Folterknechten eine wert
volle Hilfe sind. 
Im September 1988 wurde der erste Fall dieser 
tödlichen Kooperation bekannt: Der kurdische 
Gastarbeiter D,ervis Savgat, bei dem die nie
dersächsische Polizei 1987 eine Hausdurchsu
chung durchgeführt hat, wUrde von einer spe
ziellen Polizeitruppe wiihrendeines Heimatur
laubes grausam ermordet. Wer meint, die 
Bundesrepublik wird doch wohl nicht perso
nenbezogene Daten an die Türkei weiterleiten, 
irrt gewaltig. Es existieren gleich mehrere 
Kanäle, über die solche Erkenntnisse in die 
Türkei fließen. 
Mit überraschender Offenheit hat daS nieder
sächsische Innenministerium bereits im Jahre 
1984 auf Anfrage der Grürien zUgegeben, die 
Türkei mit personenbezogenen Daten über 
Oppositionelle zu versorgen. Das Innenmini
sterium begrühdete diese unkontrolli.erte In
formationsweitergabe an ausländische Sicher
heitsdi.enste mit einem Zusatzprotokoll zum 
NATO-Truppenstatut(4). 
Anfang 1988 ist das Bundesverfassungsschutz
gesetz (BverfSchG) in Kraft getreten, das die 
bis dahin oft illegale Zusammenarbeit mit aus
ländischen Geheimdiensten regelt. § 10 Abs 4 
lautet: "Das. Bundesamt fÜr Verfassungsschutz 
darf personenbezogene Informationen an aus
ländische Stellen übermitteln, wenn die Über
mittlung zur Erfüllung seiner Aufgaben oder 
zur Wahrung erheblicher Sicherheitsinteres
sens des EmpflJngers erforderlich ist. Die 
übermittlung unterbleibt, wenn auswärtige Be
lange der BRD oder überwiegend schutzwür
dige Interessen des Betroffenen entgegenste
hen. ( ... )" Eindeutiger geht es wohl nicht mehr! 
Was der Vorbehalt "schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen" wert ist, zeigt der Fall des 
kurdischen Gastarbeiters Dervis Savgat, wie 
auch der Umgang mit "ausländischen TeJI'ori-

. sten" in der BRD sehr deutlich. Die Absicht 
dieses Gesetzes ist klar: Bei uns in Europa 
werden ordnungsgemäße, rechtsstaatliche 
Verfahren durchgeführt, dabei ausländische 
oppositionsbewegungenausgeforscht - die 
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Drecksarbeit dürfen dann andere erledigen, 
z.B. die türkischen Folterknechte. Und sollte 
es doch personenbezog~e· Informationen 
geben, an die der türkische Geheimdienst wegen 
diverser Datenschutzbestimmungen nicht her
ankommt, kann er sich über das "Berliner Loch 
im Datenschutz" Zugang dazu verschaffen (5). 

. über das Westberliner Landesamt für Verfas- ' 
sungsschutz habeit die' Geheimdienste der 
Alliierten völlig unkorttrollierten Zugriff auf 
alle, auch auf personenbezogene Daten bun
desdeutscher Datenbänke. Benötigt der türki
sche Geheimdienst Daten, beispielsweise aus 
dem Asylverfahren eines Oppositionellen, 
braucht er sich nur an den britischen oder ame
rikanischen NATO-Partner zu wenden. Auf 
diesem Weg können sogar die wenigen "lästi
gen" Datenschutzbestimmungen der Bundes
republik umgangen werden. 

Der "gläserne" Asylant 

Jeder Asylwerber muß den Nachweis ~rbrin
gen, daß er im ~inne der Rechtssprechung 
politisch Verfolgter ist: Das kann der Verfolg
te nur, indem er Einzelheiten auf den Tisch 
legt. In .einem "Leitfaden zum Asylrecht" 
(Herausgeber: H. Freckmann, 1986) sind fol
gende beispielhafte Fragen an Asylwerber auf
gelistet: 
1. Waren Sie in Ihrem Heimatland in einer po
litischen Partei tätig? ( ... ) 
4. Beschreiben Sie die Organisationsstruktur. 
Nennen Sie Namen der Führer Threr Partei oder 
Gruppierungen im lokalen, regional~ pro
vinzialen oder im nationalen Bereich. 
10. Beschreiben Sie den Ort, wo Druckmaschi
nen standen. , 
12. Woher bezogen Sie Papier, die Drucker
schwärze? 
13. Wem gehörte der Druckapparat? 
50. Wer hat Ihnen zur Flucht verholfen? 
51. Wie haben Sie ihr Heimatland verlassen? 
Bitte Weg im Detail angeben.:(6) 
Theoretisch dürfen diese Daten nicht an das 
Verfolgerland weitergeleitet werden. Wie dies 
die Bundesrepublik mit ihrem "Berliner Loch 
im Datenschutz" garantieren will, ist mir per
sönlich schleierhaft. Hingegen sehe ich hier 
Gefahren im Falle der Abschiebung des Asyl
suchenden oder für seine weiterhin aktiven 
Parteigenossen. 

Eine weitere Quelle, aus der sich ausländische 
Nachrichtendienste in der BRD auf legalem 
oder rechtsfreiem Weg bedienen können, ist 
das Ausländerzentralregister (AZR) in Köln. 
Obwohl nur 4,5 Millionen Ausländer in der 
Bundesrepublik leben, sind dort etwa hundert 
Millionen Daten über zehn Millionen Auslän
der gespeichert, das heißt Daten von mehr als 
fünf Millionen Menschen, die nicht oder nicht 
mehr in der Bundesrepublik leben. 
Es gibt noch eine weitere - für viele türkische 
und kurdische Oppositionelle verhängnisvolle 
- Ebene der Zusammenarbeit zwischen der 
Türkei und der Bundesrepublik. Bei in der 
BRD aktiven Regimegegnern pflegen die 
Konsulate deren Reisepässe nach Ablauf nicht 
mehr zu verlängern oder sie einzuziehen, was . 
für viele die sichere Abschiebung in die Türkei 
bedeutet. (Eine Praxis, die die türkische Bot
schaft auch in Österreich oft anwendet.) 
Diese wohl beispiellose Verfolgung einer 
Nationalen Befreiungsbewegung unter dem 
Deckmäntelchen des Rechtsstaates, zeigt, wie 
wenig von diesem in der BRD noch übrig ist. 
§129a StOB, aber auch andere "Rechtsinstru
mente" der Bundesrepublik öffnen der Gesin
nungsjustiz, d. h. Bestrafung ollne Nachweis 
jeglicher materieller Straftat, Tür und Tor. 
Vorverurteilungskampagnen dUrch den ober
sten Ankläger heben jede Unschuldsvermu
tung auf. Die beschriebene Zusammenarbeit 
der Geheimdienste stellen den Rechtsstaat für 
alle Ausländer (und das ist jeder - hängt ganz 
vom Standpunkt ab) überhaupt in Frage. 
Ein geeintes Europa unter solchen Vorzei
chen? - Prosit 1992 im Voraus. • 

(* ) Jean-Paul Satre, Rede auf einer Versamm
lung gegendenAlgerienkrieg ,27.Jiinner, 1956 
(1) Presseerklärung der Verteidigerln:nen, 
BrüsseI20.6.1989 
(2) Dokumentationdes "lnformatio~büro Tür
kei", BRD 1986, S. 17 
(3). 'TercÜ1nan", lstanbul, 31.1.1987 
(4) von Sfammheim nach düsseldorf, hans
eberhard schulz, zapata buchladen kiel 1989 
(sehr empfehlenswert!) 
(5) TitZ, Berlin, 12.2.88 
(6) Broschüre "Gegen die ZuSammenarbeit 
westdeutscher undtürkischerGeheimdienste", 
GNN-Verlag, Köln 1988 
(7) ebenda 

. . 

I ' S()lidarität muß organisiert werden! . 
Spendet für die verfolgten KurdInnen!. 
Spenden~Konto: Postgiroamt Dortmund . 

Konto-Nr.: 191100-462 Inhaber: Rote Hilfe e.V. 
Kennwort: Kurdenprozeß 

SoIidaritätskomitee in Österreich 
Kontaktadresse: Kurdisches I~formatiorisbüro (KIB), 

Linke WienzeiIe 78, 1060 Wien 
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RECHT & GESELLSCHAFT 

Ausgegraben: 

Das Volksbegehren 
gegen· dasBu ndesheer 

Rohert Zöchling 

Seit der Schweizer Armee-Ab
stimmung ist auch das österrei
chische Heer wieder ins Gerede 

gekommen. Einige denken, 
,bereits laut über ein Volksbegeh

ren nach.(I) Eine Diskussions
grundlage wäre bereits'vorhan

den: das BH-Volksbegeftren aus 
dem Jahr 1970. 

Ein Drittel der ÖsterreicherInnen ist für die 
Abschaffung des BundesheeresP) Peter Pilz 
(Abg.z.NR. Grüne) hat im Hinterkoplschon 
die Vorstellung von einem VolkSbegehren(3). 
Elisabeth Horvath (Abg.z.NR. SPÖ) würde 
eine Initiative zur Abschaffung des Heeres 
begrüßen (4). GrUnde für eine Beseitigung des 
Bundesheeres gäbe es genug - sie reichen von 
skandalösen' Flugzeuganschaffungen und 
Raketendiskussionen überdemokratiepolitisch 
ruinöse Aktivitäten im BH (z.B,die des Hee-

f res:t:l;lchrichtenamtes im Fall "Lu~na" oder 
die Studie der Landesverteidigungsakademie 
über "Die subkonventionelle Ebene 'der Be· 
drohung'~) bis hin zu <Jen seit jeher (dasheillt: 
seit der Einrichtung des B,H im Jahr 1955) 
bestehenden Argumenten, wonach das Bun
desh~r militärisch sinnlos. s~zialpSycholo
gisch eine Schule des Autoritarismus und der 
Gewalt und ökonomisch eine Last ist. 

Das Bundesheer
Volksbegehren 1970 

Das Volksbegehren zur Abschaffuitg' des 
Bundesheeres wurde Anfang 1970 von . dei 
Zeitschrift "Neues FOR VM"lanciert und fand 
- mitten im N ationa1rats~ Wahlkampf - breites
tes Echo und Unterstützung. Auf den weiteren 
Verlauf des Volksbegehrens soll hier nicht 
näher eingegangen werden - es wurde trotz der 
breiten Bewegung. die es ausgelöst hatte. nicht 
eingereicht. wobei der damalige FORVM
Herausgeber Günther Nenning eine bis heute 
ungeklärte Rolle spielte. . , 

, Ausgegangen ist das BH-VB jedenfalls NOrl 

einem. Aprilscherz im FORVM (1969) - . 
näinlich einer fingierten Rede des damaligen 
UN-Generalsekretärs Waldheim zum· Thema 
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Warum das BUndesheer aufgelöst wurde (S) -

und dem Plan des österreichischen Atomphy
sikers und SP-Bundesrates Hans Thirring ei
ner unbewaffneten Neutralität, gestützt auf in
ternationale Abkommen. Auf den Aprilscherz 
folgte ejil. Leserbriefvon Hellmuth Lorenz. der 
ein Volksbegehren zum Thema anregte. Nen
ning schrieb zur Antwort: Ich bin dafür - wer 
noch? (6). 

Wilfried Daim. Psychologe und fortschrittli
cher Katholik. war noch dafür und verfaßte in 
der Dezenibernummer des FORVM (1969) 
einen Textvorschlag (7). der bereits die wesent
lichen Punkte der endgültigen Fassung ent-
hielt. . , 

Der Thirring-Plan der 
unbewaffneten Neutralität 

Hans Thirring ging in seiner Denkschrift (8) aus 
dem Jahr 1963 davon aus~ daß das ÖSterreichi
sche Bundesheer - zumal im Atomzeitalter -
keinen Schutz gegen Aggressoren bietenkön
ne. Er bot zwar in seiner eigenen Arbeit keine 
alternative Verteidigungsmethode an, dafür 
.aber ein Konzept der Sicherheit durch aktive 
Friedenspolitik der neutralen Länder. durch 
ein System von internationalen Verträgen und 
durch die Vorbildwirkung einseitiger Abrü
stung. Obwohl Thirring in seinen Ausführun
gen ein hohes Maß an Vertraue!l in Diplomatie 
und Vorbildwirkungen setzt. das eher Schon 
naiv zu nennen wäre, ist sein Plan dennoch 
interessm:'-t und bis heute aktuell. Er wurde 
auch von den Organisatoren: des BH-VB 1970 
aufgegriffen. ' 
Ein Argument gegen die Abschaffung des 
Bundesheeres muß nämlich ernst genommen. 
werden: Österreich ist zwarnicht - wie vielfach 
behauptet wird - durch den. Staatsvertrag zum 
Unterhalt einer Armee verpflichtet (im StV 
1955 steht lediglich, welche Waffen ÖSter
reich nicht haben darf: Atomwaffen, Raketen, 
U-Boote(!) u.dgl.). 
Nach herrschender Lehre verpflichtet aber der 
Status der Neutralität zur Ver;teidigung dersel
ben auch mit Mitteln. der Kriegsführung (zu 
diesem Begriff halte ich mich mit den Organi
satoren des BH-VB 1970 an eine Defmition 
von Pemthaler (9): .~.militärische Operationen, 
bei denen eine solche. Quantität von organi
sierten Bewaffneten sowie elne solche Quanti
tätund Qualität von technischer Atarüstung 
eingesetzt werden. daß dies zur massenhaften 

Tötung von Menschenführen kann.). Abgelei
tet wird diese Verpflichumg aus der Haager 
Landkriegsordnung 1907 und dem Völkerge
wohnheitsrecht. Österreichs Neutralität ist zwar 

· selbst gewählt (mit dem NeutralitätsG 1955). 
wurde aber allen Staaten. zu denen Österreich 
diplomatische Beziehungen unterhielt. notifi
ziert. Damit ist die Neutralität zur völkerrecht
lichen Verpflichtung geworden und unterliegt 

· :picht mehr der Disposition Österreichs. son-, . 
dem es kann auch eine Veränderung des Cha
rakters dieser Neutralität nur durch neuerliche 
völkerrechtliche Vereinbarung erreicht wer
den (dieser Umstand wird zur Zeit von den 
Befürwortern eines EG-Beitritts gerne überse
hen). 
In den Text des BH-VB 1970 wurde daher 

• folgende Formulierung aufgenommen, durch 
die Österreich zudem eine Vorreiterrolle für 
andere Staaten übernehmen köpnte: angeregt 

· wird ein Vertragswerk. das auch offen ist für 
den Beitritt Dritter: §1(5) Die Bestimmungen 
(über die Auflösung des Bundesheeres und die 
Übernahme seiner Aufgaben.durc~ die Bun-

desgendarmerieetcetera. siehe unten) treten in 
Kraft. sobald Osterreich einen Vertrag unter
zeit;hnet hat. welcher den Status der unbewaff
neten Neutralität mit. völkerrechtlich binden
der Kraft anerkennt. Angriffe gegen solche 
Staaten als völkerrechtswidrige Verbrechen 
kennzeichnet und den Unterzeichnern die 
Verpflichtung auferlegt. gegen solche Angriffe 
mit Sanktionen gemäß Art 41 UN -Charta (i.e. 
Wirtschafts-. Verkehrsembargos. Abbruch der 
diplomatischen BeziehUIigen) vorzugehen. 
Österreich wird ohne Verzug mit allen ihm zu 
Gebote stehenden Mitteln einen solchen Ver
trag anstreben. (10) 

Die Erläuterungen zum BH-VB stellen auch 
dar. welchen Inhalt dieser Status derunbewaff-
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netenNeutralität haben soll: a) Ausschluß von 
Kriegführung undVorbereitung aufdiese durch 
den dauernd Neutralen; b) weitere gewissen
hafte Wahrnehmung der übrigen militärischen 
Pflichten eines dauernd Neutralen gem4ßbis
herigem Völkerrecht; es sei denn, daß zur 
Erfüllung dieser Aufgaben militärische Ope
rationen in der Größenordnung von Kriegfüh
rung . notwendig werden (vgl. dazu oben) cl 
Gewaltlose Verteidigung im Falle einer mili
tarischen Besetzung.OI) 

Neutralitätssicherung 
statt "Landesverteidigung" 

Nach herrschender Lehre fordert das Völker
recht.vomdauemd Neutralen die Erfüllung der 
folgenden militärischen Pflichten (abgeleitet 
aus der Haager Landkrlegsardnung ·1907 und 
dem Völkergewohnheitsrecht): Sicherung der 
Grenz~ gegen den unbefugten Übertritt von 
Einzelpersonen . und Verbänden; Internierung 
solcher Personen oder Verbände inritöglich
ster Grenzfeme; Abwehr eines rechtswidrigen 
Angriffs auf das Territorium des dauernd 
Neutralen mit dem Mittel der Kriegführung 
("Landesverteidigung"). Die Aufgaben des 
Bundesheeres gemäß geltendem Bundes-Ver
fassungsgesetz und Wehrgesetzsind: der Schutz 
der Grenzender Republik (Art 79 Abs 1 B-VG; 
§2 Abs llit a WehrG); der Schutz der verfas
sungsmäßigen: Einrichtungen sowie die Auf
rechter haltung der Ordnung und Sicherheit im 
hmemüberhaupt (Art 79 Abs 2 B-VG; §2 Abs 
llitb WehrG)~dieseAufgabekommtdemBH 
aber nur subsidiär aufausdrUckliche Anforde
rung jener Behörden zu, die für die allge~eine 
SiCherheitspolizei zuständig sind (Art 79 Abs 
3 B-VG; §2Abs 1 und 2WehrG).1n §l Abs 1 
und 2BH-VB heißt es: (1) (Verfassungsbe
stimmung)pasBundesheer wird aufgelöst. (2) . 
(Verfassungsbestimmung) Seine· Aufgaben 
übernehmen Bundespolizei und Bundesgenc 

darrnerie .. 1n Abs 3 wird bestimmt:lmRahmen 
der Bundesgendarrnerie wird eine Neutrali
tätsschutztruppe gebildet. Ihr obliegt die 
Wahrnehmung jener militärischen Pflichten 
eines diluernd neutralen Staates, die nicht in 
Kriegsführung und Vorbereitung auf diese be
stehen.(12) Zusammengefaßt . würden diese 
Bestimmungen des. BH-VB 1970. foigende 
Situation schaffen: 

DasBundesheerwäre aufgelöst, die Schaffung 
eirier Truppe, die zur Kriegsführung bestimmt 
und ausgerüstet ist, wäre überhaupt verboten .. 
Die Aufgaben des Schutzes der verfassungs
mäßigen Einrichtungen und der inneren Ord
nung .Und Sicherheit verblieben lediglich .bei 
Bundespolizei und Bundesgendarmerie, die' 
auch die Hilfeleistung bei Elementarereignisc 
sen und Unglücksfällen übernehmen würden. 
Die Aufgaben der Grenzsicherung, der Ent
waffnung und der Internierung von "Personen 
oder Verbänden" würde eine Abteilung der 
Bundesgen~erie übernehmen, soweit zu 
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ihrer Walunelunung keine Operationen in der 
Größenordnung von Kriegsführung nötig sind 
Die Verteidigung des TerritoriumS mit dem 
Mittel der Kriegführung wllre entsprechend 
dem internationalen Abkommen ··über~· den 
Status der unbewaffneten Neutralität ausge
schlossen. 
Das Bundesheer-Volksbegehren 1970 hat eine 
politische Bewegung ausgelöst, wie es sie 
hierzulande nur selten gibt. Dazu ein Schluß
wort von Wilfried Daim: Es war zu dieser Zeit 
so, daß der Wahlkompf der Parteien geplant 
war als ein Allerweltswahlkompf .. Mir ging 
das damals ziemlich auf die Nerven. Ich habe 
mich gefragt, was ist eigentlich die Schwach
stelle der österreichischen Gesellschaft. und 
das ist bis heute das'Bundesheer (14). 

Bis heute. • 

(1) zum BeispielPeter Pilz im STANDARD, 

Enthemmte Juristen 

Fr]. Dezember 1989, S 8 
(2) STANDARD, Do 30. November 1989, S 7 
(3) a.a.O.FN (1) 
(4) a.a.O. FN (2) 
(5)Neues FORVMl84 (1969),S 251f 
(6) Neues FORVM 185 (1969),8378 
(7)Neues FORVM 192 (1969), S 739 
(8}HansThirrinq,,;MehrSicherheitohneWajfen 
- Denkschrift an dils österreichische Volk und 
seine gewählten Vertreter; Verlag für Jugend 
und Volk,Wien 1963 
(9) Pernthaler ;Der Rechtsstaat undseinHeer; 
S124f 
(10) Bundesheer-Volksbegehren 1970, mit 
Begründung abgedruckt in "Neues FORVM" 
/95/1 (1970), S 237ft 
(11) a.a.o. FN (10) 
(12) a.a.O.FN (10) 
(13) Interview; in: "Gewaltfreier WiderstOnd" 
2/1986 

Zappa, Hermeneutik 
und die Juristerei 

Rene Karauschek 

Mit der Hermeneutik, die Ver
stehen als aktueUes Geschehen 

und Erkenntnis und Anwendung. 
notwendig als einheitlichen Vor
gang auffaßt, haben wir Wiener 
Juris~en unsere liebe Not. Ler
nen wir doch seit Beginn unse

res Studiums, daß Interpretation. 
und Anwendung strikt zu tren

nen sind und, daß eine lnterpre- . 
tation subjektiv historisch sein 

muß, da nur so der "wahre 
Wille" des Gesetzgebers erkannt 

werden kann. 

All dies widerspricht elementarsten herme
neutischen Erkenntnissen und vor allem der 
Einsicht, daß Verstehenimmerdurch ein selbst
verständliches Verstehen unserer Lebenswelt 
(durch die "Lebensbezüge!')- das sogenannte 
Vorverständnis - bedingt ist. ' 
Doch im Moment interessiert mich weniger 
das Vorverständnis und der hermeneutische 
Zirkel, die es nach dem Willen einiger unserer 
Rechtslehrer gar nicht geben dürfte, sondern 
der sogenannte "wahre Wille" des Gesetzge
bers. Und hier kommt Frank Zappa ins Spiel, 

der auf der Doppel-LP Tinseltown Reb~llion 
seme (nie bestrittene) Menschenkenntnis unter 
Beweis stellt, und uns über den ''Wahren Wil
len'~ des Gesetzgebers Bescheid gibt. So singt 
er. uns zum Beispiel in seinem Lied Brown 
Shoes don't make it (eine Aussage, der ich 
nicht voll beipflichten kann) davon, daß a 
world of secret hungers perventing the rnen 
who make JOur laws mit ins Kalkül zu ziehen 
ist. 
Fast scheinres uns so, als wüßten. auch unsere 
Lehrbeauftragten von obigem Faktum (oder 
sie kennen Zappa besser als man glauben 
möchte), denn was könnte sie sonst dazu 
bewegen, einenAbsatz folgendermaßen flam
mend zu beenden: Dies an die Adresse eines 
weiterhin enthemmten Verfassungsgesetzge~ 
bers, von dem wir bald eBensowenig vorberei~ 
teles befürchten müssen (R. Walter, Probleme 
der Individualbeschwerden gegen V erordnun
gen, ÖJZ 1978, S.181). 

Aber auch. für die juristische Hermeneutik 
scheinen seit '1978 bessere Zeiten herangebro~ 
c;;hen zu sein. BeweiSt doch der selbe Autor an 
,glei~her Stelle wie wichtig ihm henneneuti
sche Bemühungen sind, wenn er meint: Der 
F orstrechtsbeschlujJ des ... vjGa manifestiert 
eine zutiefst irrationale Absage an alle herrne
neutischen Bemühungen; dils Ignorabismus 
wird dilrin zum Prinzip erhoben. 

Mir bleibt an dieser Stelle nur mehr über, 
unsere Ordinarien um die klare Sprache, die 
ihnen anscheinend zukommt, zu beneiden. • 
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Frauen~Krimis: 

Der wahre Horror 
sitzt· in Topfpflanzen 

Martina Thomasberger 

Nichts schi!neres kann es geben, 
als an langen Winterabenden, 

wenn weder Kino 'fIoch Fernse
hen etwas Anregendes bieten,in 
einem Krimi zu< schmökern. Die 

besten sind von Frauen, über 
Frauen: Eine ganz und gar sub

jektive Auswahl. 

"Die Schlußfolgerung ergibt sich von· selbst: . 
Die Geschichte des Kriminalroman& ist eine 

.. Sozialgeschichte, denn sie scheint unauflös. 
lich verbunden mit der Geschichte der bürger. 
lichen Gesellschaft und durch sie bestimmt~ 
( ... )Die bürgerliche Gesellschaft ist aus Gee 
walt geboren. sie reproduziertdauemd Gewalt 
UJid erscheint von Gewalt. durchdrungen." 
Das ist das Resümee', das Erilest Man<}el in 
· seiner Sozialgeschichte des·· Kriminalromans 
"Ein schöner Mord" zieht. 

Climpson. eine alte Jungfer mit typisch vikto
rianischem Schicksal und Wertbewußtsein. Sie 
. leitet eine Agentur, in der nur Frauen arbeiten. 

. Spezialität ist die Verfolgung von Heirats-. 
. schwindlern und Betrügern, deren Opfer vor 
allem Frauen sind. Allerdings ist Sayers noch 
soweit "zeitgebunden", daß diese zweifellos 
emanzipatorische Idee von einem Mann, Lord 
Peter Wimsey. entwickelt Und fmanziert wird. 
Aber auch er wäre bei aller investigativen 
Brillianz, in "Keines natürlichen Todes" ohne 
Miss Climpsons HiJ1'e niemals zu einer Lösung 
gekorrunen. ..... 
Frauen sind wohl deshalb als Thriller"Autorin
nen so erfolgreich, weil sie allzu große Sympa
thie mit ihren Figuren haben, die Psychologie' 
und die Pathologie von Beziehungen, Beweg
gründe· für Handlungen und Gründe für das '" 
AbrutsChen aus der Normalität zu ihrem Ge-

·genstand gemacht haben. Der Schrecken er· 
eignet sich nicht auf der Straße oder in Bars 
und verrufenen Orten; die Familie ist der Ort 
alles Bösen, der wahre Horror sitzt in Topf-

Lacoste 

pflanzen und Häckeldeckchen verborgen und 
er kommt aus dem tiefen Spalt, der zwischen 
der Nortn familiärer Harmonie .und der Wirk
lichkeit menschlicher Gemeinheit klafft. Mei
sterin in der Schilderung dieser Gräßlichkeiten 
ist CeliaFremlin. . 
in "Prisoner' s Base" (Deutsch: Wer hat Angst 
vorm schwarzen Mann?) meinen es alle gUt 
miteinander; besonders Claudia, die eine Mei
sterin regresl>iver Toleranz ist, meint es besser' 
zu machen und doch kommt es-(deshalb?) zu 
einemgrauenl).aften Ende. 
Aber, Göttin sei Dank,können Frauen auch aus 
der Familie ausbrechen. verpfuschte Bezie
hungen hinter sich lassen und sich dem wid- . 
men,was landläufig als Selbstverwirklichung 

. bezeichnet wird. Eine, die dazukeine·Grup
pentheraphie braucht ist Sahra Paretsleys HeI
din V. I. Warsha:wski - tough wie Marlpw, ge
rissen wie· Poirot, Feministin und Detektivin, 
die den üblen Machenschaften der Männtirc 
welt des big business erbarmungslos nach
spürt. Nicht nur im Roman "Deadlock"ist V. I. 
härter im Nehmen und schneller im Austeilen 
als·alle Männer - und schlauer sowieso.· 
Auch die Geschichte der Frauen im letztim 
Jahrhundert spiegelt sich ein wenig im Krimi· 
nalroman -zuerst w aren sie Opferund Täterin
nen,dann durften sie auch ini Krimi aus den 
Rollen,. in denen sie die Männerwelt so gerne 
sehen Würden, ausbre'chen und tun was sie 
wollen. 
Und das Beste dabei ist, daß wir auch noch das 

. Vergnügen des Lesens haben. 11 

Seit dem Beginn der Entwicklung des Kiimis 
schreibenFrauen in großem Umfang an dieser 
Sozialgeschichte mit. KrimileserInnen sind in 
zwei Lagergespalten:. Die, die alle Krimis toll 
fmden und die, die meinen, eiiirichtigerKriffii 
mÜSSe, um die ganz echte Gänsehaut zu erzeu· 
gen, von einer Frauverfaßt sein. Tatsächlich 
waren ja Agatha Christi und Krimispannung 
lange Zeit Synonyme. Die große A. C. war es 

· auch, . die eine der ersten Detektivinnen, die 
wunderbare Miss Marple. erfand, eine Bürge. 
rin auf der Spur bürgerlicher Verbrl;!chen.Sie 
sucht, eher noch als spektakuläre Aufklärung, 
Motive für Verbrechen - und meistens geht es 
um die Gewalt, die von Geldgier erzeugt wird. 
Während Miss Marple als Frau in einer Män
nerdomäne noch als Exzentrikerinauftreten. 
mußte, um nicht eine allzu große Konkurrenz . 
darzustellen, durfte Dorothy L. 
Sayers1!auptheldin Harriet Vane eine bereits 
emanzipierte, wenn auch privilegierte Frau 

Der Krokodil-Streit 

· sein. In "Aufruhr in Oxford" muß sich die 
Akademikerin und Krimiautorin mit der Pa
thologie der Deformierungen auseinanderset. 
zen, die die Ideologie der bürg~lichenFamilie 
produziert. Das allein gibt· genug Stoff für 
Grusel un4ßpannung, Gewalt .und leiden
schaft, Morde sind da gilT nicht mehr nötig. 
Sayers erfand auch die vielleicht originellste 
"Aufklärerin" der Kriminalliteratur, Miss 
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Das ist natürlich keine bezahlte Anzeige und 
insofern auch nicht als solche gekennzeich- . 
net. Für JuristInnen relevant ist dieses The
matrotzdem, nicht dadurch, daß das Zur
schaustellen des Krokodils am Juridicum 
beängstigende· Ausmaße annirtUnt, sondern 
viehnehr durch dieTatsache,daß das Kroko
dil an der juridischen Fakultät einen Streit 
zwischen Betriebswirten und Volkswirten 
auszulösen scheint. Es wird zum Sündenkro,.. 
kodit 
Die Position der Volkswirte: Lacoste, .. die 
Produkte eines mittehnäßigen Temrisspie
lers der 50er Jahre", so Mag. Kubitschek, 
wird als Beispiel für den "Sno~Effekt" 
~geführt. Der Preis des·Lacoste-Dutes ent-

spricht nicht seiner Qualität. Eine Preisstei
gerung bewirkt noch dazu eine N achlrage
steigerung. 
Dieser Position tritt allerdings DDr. Weilin· 

. ger in seinem, Konversatorium zUr BWL 
entgegen. Er betont beinah pathetisch, daß 
der Preis der Lacoste Produkte sehrwohl 
deren Qualität entspricht. Vom "Snob-Ef
fekt" fehle jede Spur.· Die Fronten in dieser 
so wichtigen Frage scheinen verhärtet. 
Und wem sollen die StudentInnen glauben? 
AmBesten, sie kaufen sich Lacoste- Produk
te zu Testzwecken. Und ·Wer sich's nicht· 
leisten kann? Der/die kann natürlichnian
gels Kompetenz nicht mitreden. So bleibt 
der Streit'letztlich den Snobs vorbehalten. 
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IN BEVVEGlJNI ' 
Engagieren im Rechtsstaat 

Hilfe für Asylsuchende: 

Der Flughafen-Sozialdienst 
Michael Genner 

, Seit Ostern sind wir am Flugha
fen. Immerhin .. die ärgsten Miß

stände haben wir abgestellt. Es . . . 

wird niem4nd mehr ausgeliefert 
an das Verjolgerland. Zumindest 

soweit wir wissen. Das ist schon 
etwas . 

. Was vorher geschehen ist in Schwechat- wer 
weiß das schon? 
DreiMitarbeiterInnendes Flughafensozialdien
stes sind seither täglich im Einsatz im Transi
traum: Annemarie Haschka von der Pfarre 
Schwechat, Riki Schlofer und Verena Orlicek 
von Arnnesty . Viele hunderte Flüchtlinge ver
danken ihnen, daß sie seither rein gekommen 
sind. . ., 
Und trotzdem - die Schwierigkeiten hören nicht 
auf. Die Behörden tun, was sie wollen, wenn 

. man ihnen nicht auf "die Finger schaut. Im 
, Oktober wollten sie zwanzig Bulgarotürken 
mit Gewalt ins Flugzeug schleppen. Die Bilder 
waren in allen Zeitungen zu sehen.Veremt hat 
sich dazwischengeworfen, hat es verhindert im 
letzten Augenblick. Aber so etwas kann jeder
zeit wieder passieren. 
Das war wieder wie zu Ostern, als sie ein 
ganzes Flugzeug mit türkischen und kurdi
schen Emigranten zurückschicken wollten in 
die Türkei. Damals hatten wir die Öffentlich
keit am Flughafen hergestellt. Dann hatte' 
Löschnak, zugesagt, daß wir Zutritt erhalten 
zum Transitrauin, den die GreKo vorher fest 
verschlossen hielt. 
Als die GreKoVollmachten verschwinden ließ, 
die die Flüchtlinge einem Arnnesty-Anwalt 
ausgestellt hatten. 
Als der türkische:Qotschafter, der Vertreter des 
Verfolgerlandes, Zutritt· zu den Flüchtlingen 
erhielt.Um auf sie Druck auszuüben . 
. Als uns Reisende berichteten: der Dolmet
scher,der offizielle, de~ redet den Leuten zu, 
sie sollen nicht Um Asyl ansuchen. Als die 
Grenzkontrolle (GreKo) zahllose Reis~de aus. 
der Türkei, die nichts anderes wollten als ihre 
Verwandten in Wien besuchen, tagelang im 
Transitraum gefangen hielt. 
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Das ist unvergessen geblieben. Und es kann 
wieder einreißen, jederzeit, wenn wir nicht 
wachsam sind. Und warum das 'alles? Nicht 
nur, weil manche unserer Beamten dumm und 
bösartig wären, sondern: weil Deutschland seine 
Grenzen schließt. Jedenfalls- für die Flüchtlin
ge und Fremdarbeiter aus der Dritten Welt -
weil Deutschland Platz braucht für seine reichs- ' 
deutschen Volksgenossen. Man schiebt Tür
ken, die jahrelang in der BRD gelebt haben, 

nach Österreich ab. Um Platz zu schaffen ... , 
Volk braucht Raum! Die Mauer flillt,es gibt 
Reisefreiheit -abernur für Deutsche! Nicht für 
Türken, deren Angehörige schon in der dritten ' 
Generation dort leben. Nicht fÜr Kurden' ... ' 
Man will in Deutschland keine Bevölkerung, 
die "durchmischt" ist und ·'durchraßt". Der ' 
Herr Stoiber von der CSUhat das offen erklärt, 
fünfzig Jahre danach. Viele denken so. Sie sind 
die Nazis geblieben, die sie waren. 
Und das ist der Skandal: daß Österreich mit
macht. Obwohl wir noch nicht angeschlossen, 
sind, oder noch nicht gani. Daß Österreich die 
deutschen Befehle vollstreckt. 
An der österreichisch-bayrischen Grenze pa~ 
troullieren deutsche Polizisten mit Hunden. 
Sie machen auf türkische und kurdische Grenz
gänger Jagd. Unsere Zeitungen erregensich 
über die "Schlepper", aber nicht über den Ei
serneil Vorhang, der dort an der Reichsgrenze 
entsteht. 
Die Flüchtlingsströme nehmen weltweit zu. 
Keine Mauer hält sie auf die Dauer auf. Wir 

leben im Zeitalter einer neuen Volkerwande
rung.Thre Ursachen sind bekannt: Europahat 
sie ausgelöst. Europa hat die Wirtschaft vieler 
Völker der Dritten Welt zerstört. Europäische 
Banken zwangen die Völker im Süden, aufden 
Anbau von Grundnahrungsmittel zu verzich
ten. Europäische Panzer und Kanonen schos
sen im Dienst der brutalsten· Diktaturen die 
Dörfer der Dritten Welt zu Schutt. Auch unsere 
Kanonen von der Firma Noricum. Europa hat 
viel gut zu machen. Die Flüchtlinge, die hier
her kommen, haben Anspruch auf Hilfe und 
Schutz. 
Unsere Arbeit am Flughafen ist ein Tropfen 
auf dem heißen Stein. Wir fühlen uns oft ohn
mächtig. Verhandeln· tagelang, wochenlang, 
bis ein Flüchtling reingelassen wird. Streiten 

mit der Polizei, verhandeln mit Beamten im 
Ministerium. Manchmlll warten 40-50 Men
schen im Transitraum. Die Männer schlafen ' 
auf Bänken. Für die Frauen und Kinder stehen 
ein paar Betten bereit. Die Spannung istmanch-, 
mal unerträglich. Riki, Annemarie und Verena 
arbeiten seit Ostern bis zum Umfallen - bis an 
die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Und wieder 
der Kleinkrieg mit den uneinsichtigen Beam
ten ... 
Der Flughafensozialdienst braucht Hilfe. Wir 
brauchen Wohnungen, wo wir die Flüchtlinge 
nach ihrer Entlassung aus dem Transitraum 
unterbringen können. Wir brauchen Rechtsan- ' 
wälte und Ärzte, die bereit sind, die Flüchtlin
ge kostenlos zu betreuen. Und wir brauchen 
Geld. Unser Spendenkonto: Länderbank, 
260.107.205/00 (Flughafensozialdienst). 
Unsere KontaktsteIlen: Verein Flughafenso
zialdienst, Kardirial Nagl-Platz 1O~11/1, Tel.: 
75 38 724, oder c/o Verein "Zusammen", 
Schneidergasse 15/5, 1110 Wien, Tel.: 74 51 

96 (tägI:14-18 Uhr). • 
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